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Entwurf eines Gesetzes zur Durchsetzung der Gleichstellung

und Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen

Artikel |

Anderung der Niedersachsischen Verfassung

Anderung der Niedersachsischen Verfassung vom 19. Mai 1993
(Nds.GVBI.S.107) zuletzt geéndert durch Gesetz vom 21. November 1998
(Nds.GVBI.S.480):

Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefal3t:

.Land, Gemeinden und Landkreise gewahren Menschen, die aufgrund ihres
Lebensalters oder einer Behinderung beeintrachtigt sind, besonderen Schutz;
sie fordern alle MalRnahmen, die geeignet sind, deren Lebensbedingungen zu
verbessern, verhindern Benachteiligung und Diskriminierung und beseitigen
Hindernisse, die einer tatsachlichen Gleichstellung und Verbesserung der Le-

benssituation von behinderten und nichtbehinderten Menschen entgegenste-
hen.”

Nach Artikel 62 wird folgender Artikel eingeflgt:

Artikel 62a Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeauftragter

des Landes

1) Der Landtag wahlt auf Vorschlag der Landesregierung eine Behindertenbe-

auftragte oder einen Behindertenbeauftragten des Landes.



2) Aufgabe der oder des Behindertenbeauftragten des Landes ist es, darauf
hinzuwirken, daf} die Verpflichtung zur Schaffung gleichwertiger Lebensbe-

dingungen fur Behinderte realisiert und deren Benachteiligung verhindert wird.

3) Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftragte des Landes ist
unabhangig und nur an Recht und Gesetz gebunden. Sie oder er berichtet

dem Landtag Uber ihre oder seine Tatigkeit.

4) Das Nahere regelt ein Gesetz.

Artikel I

Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung und Verbesserung der

Lebenssituation behinderter Menschen

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1

Anspruch auf Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssituation

1) Behinderte Menschen haben einen Anspruch darauf,
1. ihre Lebensbedingungen so zu gestalten, dal3 sie auch in Anbetracht
ihrer Beeintrachtigung ein selbstbestimmtes Leben filhren sowie gleichbe-

rechtigt am sozialen, kulturellen und Erwerbsleben teilnehmen kénnen,



2. dal3 Hindernisse und Benachteiligungen, die sie bei der Entfaltung der Per-
sonlichkeit, der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschatft,
der Teilnahme am Erwerbsleben oder der selbstbestimmten Lebensfih-

rung beeintrachtigen, beseitigt werden.

Zur Verbesserung der Situation behinderter Frauen ist auf die Uberwindung

bestehender geschlechtsspezifischer Nachteile besonders hinzuwirken.

2) Bei der Auslegung dieses Gesetzes und der Ausiibung von Ermessen ist

sicherzustellen, dald diese Rechte verwirklicht werden.

§2

Behinderte

Behinderte im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen mit einer nicht nur vor-
Ubergehenden korperlichen, seelischen oder geistigen Schadigung oder Funk-
tionsbeeintrachtigung, die von Mal3hahmen, Verhéltnissen oder Verhaltenswei-
sen betroffen sind, die ihre Lebensmdoglichkeiten beschranken oder erschweren
(Behinderung). Als nicht nur voriibergehend gilt ein Zeitraum von mehr als sechs

Monaten.

§3

Geltungsbereich

1) Dieses Gesetz gilt fur die Durchsetzung und Beachtung der Rechte Behin-
derter durch Behdrden und sonstige Stellen
1. des Landes
2. der Gemeinden und Landkreise.
3. sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender Kérperschaften, Anstal-

ten und Stiftungen des oOffentlichen Rechts und deren Vereinigungen.



2) Die Aufgaben der kommunalen Kérperschaften nach diesem Gesetz gehdren

zum eigenen Wirkungskreis.

3) Beauftragte und Beirate fur Behinderte unterstitzen und beraten bei der Um-
setzung dieses Gesetzes. Sie achten dartber hinaus auf die Einhaltung an-
derer Vorschriften, die die Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssitua-

tion behinderter Menschen zum Gegenstand haben.

Abschnitt 2

Behindertenbeauftragte und Behindertenbeirate

§4

Behindertenbeauftragte des Landes

1) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes muf3 die Voraussetzungen
des § 2 erfullen und das 35. Lebensjahr vollendet haben. Sie oder er wird
nach der Wahl durch den Landtag auf Dauer von 8 Jahren in ein Beamten-
verhaltnis auf Zeit berufen. Die Wiederwahl ist zulassig. Die Behindertenbe-
auftragte oder der Behindertenbeauftragte des Landes kann aufl3er auf eige-
nen Antrag nur entlassen werden, wenn Griinde vorliegen, die bei einem Rich-

terverhaltnis auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen.

2) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ist oberste Dienstbehorde
im Sinne des 8§ 96 der Strafprozef3ordnung und trifft die Entscheidungen nach
den 88 68 und 69 des Niedersachsischen Beamtengesetzes flr sich selbst
und die zugeordneten Bediensteten. Im Ubrigen untersteht sie oder er der

Dienstaufsicht der Landesregierung.



3) Die Geschaftsstelle der oder des Behindertenbeauftragten des Landes wird

bei dem flr Soziales zustandigen Ministerium eingerichtet. Die der oder dem
Behindertenbeauftragten des Landes zugeordneten Stellen werden auf ihren
oder seinen Vorschlag besetzt. Die Bediensteten kdnnen ohne ihre Zustim-
mung nur im Einvernehmen mit der oder dem Behindertenbeauftragten des

Landes versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden.

4) Ist die oder der Behindertenbeauftragte des Landes langer als drei Monate an

der Auslibung des Amtes verhindert, so kann die Landesregierung eine Ver-
treterin oder einen Vertreter mit der Wahrnehmung der Geschéfte beauftra-
gen. Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes sowie der Landesbeirat
fur Behinderte mussen dazu gehdrt werden. Bei kirzeren Verhinderungen o-
der bis zur Regelung nach Satz 1 fuhrt die leitende Mitarbeiterin oder der lei-

tende Mitarbeiter der Geschaftsstelle die Geschéafte.

§5

Aufgaben der/des Behindertenbeauftragten des Landes

1) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ist bei allen Gesetzes-, Ve-

rordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der Landesregierung sowie der
in 8 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 genannten Stellen und Behdrden, die Auswirkungen
auf die Lebenssituation Behinderter haben kdnnen, frihzeitig zu beteiligen.
Sie oder er soll Vorhaben, die die Gleichstellung und Verbesserung der Le-
bensbedingungen Behinderter zum Ziel haben, anregen. Auf Ersuchen des
Landtages, seines zustandigen Ausschusses oder der Landesregierung hat
die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ferner in Angelegenheiten
Stellung zu nehmen, in denen die Lebenssituation Behinderter in besonderer

Weise berihrt wird.
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2) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes legt dem Landtag jeweils fur
zwei Kalenderjahre einen Tatigkeitsbericht vor. Die Landesregierung nimmt

hierzu gegeniiber dem Landtag innerhalb von sechs Monaten Stellung.

3) Die Behorden des Landes und sonstigen o6ffentlichen Stellen sind verpflichtet,
die Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauftragten des Landes bei
der Erfullung der Aufgaben zu unterstlitzen, insbesondere die erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewahren. Personalakten darf die
oder der Behindertenbeauftragte des Landes nur einsehen, wenn die betrof-

fene Person nach Information im Einzelfall eingewilligt hat.

4) Die obersten Landesbehérden und die auf Landesrecht beruhenden sonstigen
Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen offentlichen Rechts berichten jahr-
lich der oder dem Behindertenbeauftragten des Landes uber ihre Bemuhun-
gen, die Pflicht zur Beschaftigung Behinderter gem. § 5 Abs. 1 Schwerbehin-
dertengesetzes und zur Férderung behinderter Bediensteter nach § 10 Abs. 1
dieses Gesetzes zu erfiullen. Eine Stellungnahme der auf oberster Stufe gebil-

deten Schwerbehindertenvertretung ist beizuflgen.

5) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes arbeitet mit dem Landesbei-
rat fur Behinderte zusammen. Sie oder er beachtet die Beschlisse des Lan-
desbeirates fur Behinderte und nimmt auf Anforderung innerhalb von 6 Wo-

chen dazu Stellung.

6) Jeder kann sich an die Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauf-
tragten des Landes wenden, wenn er der Ansicht ist, daf3 Rechte von Behin-

derten verletzt worden sind.



11

86

Beanstandungen durch die Behindertenbeauftragte oder den

Behindertenbeauftragten des Landes

1) Stellt die oder der Behindertenbeauftragte des Landes Verst6l3e gegen dieses
Gesetz oder anderer Vorschriften fest, die die Gleichstellung und Verbesse-
rung der Lebenssituation Behinderter zum Ziel haben, fordert er zur Stellung-
nahme auf und beanstandet dies nétigenfalls
1. bei VerstdlR3en der Landesverwaltung gegeniber der zustandigen obersten
Landesbehdrde,

2. bei VerstoRen sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehenden Korper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts sowie bei Verei-
nigungen solcher juristischer Personen gegentber dem vertretungsberech-

tigten Organ.

Mit der Beanstandung soll der Vorschlag einer MaRnahme verbunden wer-
den, die geeignet ist, den Mangel zu beseitigen und die Ziele dieses Geset-

Zes umzusetzen.

§7

Landesbeirat flir Behinderte

1) Der Landesbeirat fur Behinderte berat und unterstitzt die Behindertenbeauf-
tragte oder den Behindertenbeauftragten des Landes in allen Fragen, die die

Menschen mit Behinderungen berihren.

2) Die zehn stimmberechtigten Mitglieder des Landesbeirates fur Behinderte und
jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter werden auf Vorschlag der im
Lande tatigen Behindertenverbande und -initiativen fur die Dauer der Wabhlpe-
riode von der Landesregierung berufen. Sie tUben ihre Téatigkeit ehrenamtlich

aus und mussen die Voraussetzungen des 8§ 2 erfullen. Der Landesbeirat fur
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Behinderte gibt sich eine Geschéfts- und Wahlordnung. Er wahlt aus seiner
Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die Geschaftsstelle des Lan-
desbeirates fur Behinderte wird bei der oder dem Behindertenbeauftragten

des Landes gebildet.

3) Als Mitglieder ohne Stimmrecht gehéren dem Landesbeirat fir Behinderte fer-

ner an,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hauptfursorgestelle,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbande,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesarbeitsamtes,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter der LAG der freien Wohlfahrtspflege,
. die Landesarztin oder der Landesarzt nach § 126a BSHG,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesjugendamtes,

. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gewerkschaften,

0o N o o b~ W N P

. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Verbandes der Arbeitgeber.

4) Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ist berechtigt, an den Sit-

zungen des Landesbeirates fir Behinderte teilzunehmen.

§8

Behindertenbeauftragte der Gemeinden und Landkreise

1) In den Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern wahlt der Rat fur die jewei-
lige Wahlperiode auf Vorschlag des Behindertenbeirates die Behindertenbe-
auftragte oder den Behindertenbeauftragten. Die oder der Behindertenbeauf-
tragte mul? die Voraussetzungen des 8§ 2 erfillen und zu den fur die Einwoh-
nervertretung wahlbaren Birgerinnen und Birgern zéhlen. Sie oder er ubt das
Amt der oder des Behindertenbeauftragten ehrenamtlich aus und erhalt aul3er
dem Ersatz der Auslagen die vom jeweiligen Rat fur die Ratsfrauen und Rats-
herren beschlossene Aufwandsentschadigung. 8 39 Abs. 2 bis 6 der Nieder-

sachsischen Gemeindeordnung gilt entsprechend. In den kreisfreien Stadten
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soll die oder der Behindertenbeauftragte hauptamtlich tatig sein. Die oder der
Behindertenbeauftragte kann vom Rat abberufen werden, wenn der Behinder-
tenbeirat dies einstimmig verlangt. Der Beschlul3 Gber den Antrag bedarf einer

Mehrheit von drei Vierteln der Ratsmitglieder.

2) Die oder der Behindertenbeauftragte hat das Recht, im Rat Antrage zu stellen,
die sich auf die Lebenssituation der Behinderten beziehen, ohne hierzu der
Unterstutzung durch Ratsmitglieder zu bedurfen. Die oder der Behindertenbe-
auftragte ist Uber alle Planungen zu informieren und vor Entscheidungen zu
beteiligen, die Fragen der Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssitua-
tion behinderter Menschen berihren. Der oder dem Behindertenbeauftragten
sind von den Behdrden und sonstigen 6ffentlichen Stellen der Gemeinde die
erforderlichen Auskunfte zu erteilen; auf Verlangen ist Akteneinsicht zu ge-
wahren. Einsicht in Personalakten ist nur mit dem Einverstandnis der Betrof-

fenen zu geben.

3) Erflllt die Gemeinde nicht die sie treffende Beschaftigungspflicht nach 8 5
Abs.1 Schwerbehindertengesetz oder die Verpflichtung zur Férderung der Be-
schaftigung behinderter Menschen nach 8 15 Abs.1 dieses Gesetzes, kann
die oder der Behindertenbeauftragte verlangen, dal3 ein Plan Uber die perso-
nellen, organisatorischen und fortbildenden MalRnahmen aufgestellt wird, der
festschreibt, in welcher Weise und in welchen Zeitraumen Abhilfe geschaffen

wird.

4) Stellt die oder der Behindertenbeauftragte einen Verstol3 gegen das Gebot
der Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssituation behinderter Men-
schen fest, beanstandet er dies gegeniber der Blrgermeisterin oder dem

Blrgermeister.
5) Jede Burgerin und jeder Burger kann sich an die Behindertenbeauftragte oder
den Behindertenbeauftragten wenden, um geltend zu machen, dal? Rechte

von Menschen mit Behinderung verletzt worden sind.

6) Die Absatze 1 bis 5 gelten fur die Landkreise entsprechend.
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§9

Behindertenbeirate der Gemeinden und Landkreise

1) Bei Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern und den Landkreisen werden
Behindertenbeirate gebildet. Diese sind Ausschisse im Sinne des 8§ 53 der
Niedersachsischen Gemeindeordnung beziehungsweise des 8 47b der Nie-
dersachsischen Landkreisordnung. Dem Behindertenbeirat gehéren als

stimmberechtigte Mitglieder an

1. mit zwei Funfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder des Rates bzw. Kreis-
tages oder von diesen gewahite Frauen und Manner, die in Fragen der In-
tegration von Menschen mit Behinderung erfahren sind und

2. mit drei Flnfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Mé&nner, die vom Rat
bzw. Kreistag auf Vorschlag der rechtsfahigen gemeinnitzigen Verbande
und Vereinigungen gewahlt werden, die als Selbstvertretungsorgane der
Menschen mit Behinderungen im Bereich der kommunalen Kdorperschaft
wirken. Die in Satz 3 Nummer 2 genannten Mitglieder missen die Voraus-
setzungen des 8§ 2 erfullen. Die oder der Behindertenbeauftragte gehort
dem Behindertenbeirat als nicht stimmberechtigtes Mitglied an.

2) Der Behindertenbeirat befal3t sich mit allen Angelegenheiten, die die Lebens-
situation behinderter Menschen betreffen, insbesondere mit

1. der Erorterung aktueller Problemlagen behinderter Menschen und ihrer Fa-
milien sowie mit Anregungen und Vorschlagen fur die Weiterentwicklung
der Gleichstellung und Integration behinderter Menschen,

2. der barrierefreien Planung aller 6ffentlicher Einrichtungen,

3. der Forderung von Selbsthilfeeinrichtungen behinderter Menschen.

3) Der Behindertenbeirat hat Beschlu3recht in allen Angelegenheiten, die behin-
derte Menschen betreffen, den in § 11 Absatz 2 Satz 2 genannten, sowie im
Rahmen der von der Vertretungskorperschaft bereitgestellten Mittel, der von
ihr erlassenen Satzungen und der von ihr gefal3ten Beschlisse. Er soll vor je-
der BeschluRRfassung der Vertretungskorperschaft, die die Lebenssituation

behinderter Menschen betrifft, angehort werden und hat das Recht, an die
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Vertretungskoérperschaft Antrage zu stellen. Er ist auf Antrag von mindestens
einem Funftel der Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind 6f-
fentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Interessen

einzelner Personen oder schutzbedurftiger Gruppen entgegenstehen.

4) Die Beschlisse des Behindertenbeirates sind der oder dem Behindertenbe-
auftragten zur Kenntnis zu geben. Der Behindertenbeirat kann zu seinen Be-
schlissen eine Stellungnahme der oder des Behindertenbeauftragten inner-

halb von sechs Wochen verlangen.

Abschnitt 3

Einrichtungen fur die Umsetzung der Anspriiche Behinderter

§10

Verwaltungsstellen

1) Die kreisfreien Stadte und die Landkreise richten eine Stelle ein, in der die
Zustandigkeit fur die Beratung, Hilfe und Forderung behinderter Menschen
zusammengefaldt wird. Es soll sichergestellt werden, dal3 diese Stellen mit
Fachkraften ausgestattet sind, die eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbil-
dung oder besondere Erfahrungen in der Arbeit mit behinderten Menschen
haben.

2) Die kreisfreien Stadte und die Landkreise haben

1. den Bestand an Einrichtungen der Behindertenhilfe festzustellen,

2. den Bedarf unter Berucksichtigung der Wiinsche, Bedurfnisse und Interes-
sen der behinderten Menschen fur einen mittelfristigen Zeitraum zu ermit-
teln,

3. die zur Befriedigung des Bedarfes notwendigen Vorhaben rechtzeitig und

ausreichend zu planen.
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Einrichtungen und Dienste missen so geplant werden, dal3 insbesondere

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt wer-
den kbnnen,

2. ein moglichst wirksames, vielfaltiges und aufeinander abgestimmtes Ange-
bot von Hilfen fir behinderte Menschen gewahrleistet ist,

3. behinderte Mutter und Véter Aufgaben in der Familie wahrnehmen kénnen,

4. behinderte Frauen auf Wunsch personliche Hilfen nur durch Frauen erhal-
ten kdnnen,

5. die Hilfen auch als gemeinnttzige oder ehrenamtliche Tatigkeit geleistet

werden kdnnen.

Hierbei sind die in 8§ 11 Absatz 1 Satz 1 genannten Zusammenschliisse und
Vereinigungen, soweit ihr Tatigkeitsbereich berthrt wird, frihzeitig zu beteili-

gen und vom Behindertenbeirat zu héren.

3) Die in Absatz 1 genannten Stellen haben mit anderen Stellen und Einrichtun-
gen, deren Tatigkeit sich auf die Lebenssituation behinderter Menschen aus-

wirkt, insbesondere mit

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,

2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Weiterbildung,

w

. Einrichtungen und Stellen des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes und son-
stigen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes,

. den Stellen der Bundesanstalt fur Arbeit,

. den Tragern von Sozialleistungen,

. den Selbsthilfeeinrichtungen behinderter Menschen und

~N o o1 b~

. den rechtsfahigen Vereinigungen, zu deren satzungsgemal3en Aufgaben

die Unterstitzung der Interessen behinderter Menschen gehort,

zusammenzuarbeiten.
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§11

Selbsthilfeeinrichtungen

1) Die Tatigkeit von Selbsthilfeeinrichtungen behinderter Menschen und gemein-
nitziger rechtsfahiger Vereinigungen, zu deren satzungsgemaéafien Aufgaben
die Unterstitzung der Interessen behinderter Menschen gehort, soll angeregt
und gefdrdert werden. Die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tatigkeit und Nach-
barschaftshilfe verdient dabei besonderer Forderung. Fiur ausreichenden Ver-
sicherungsschutz der in diesem Bereich tatig werdenden Personen ist Sorge

Zu tragen.

2) Uber die Art und Hohe der Férderung entscheidet die kreisfreie Stadt oder der
Landkreis im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel nach pflichtgeméafRem
Ermessen. Bei sonst gleich geeigneten MalRnahmen soll solchen der Vorzug
gegeben werden, die starker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind

und ihre EinfluBnahme auf die MalRnahme gewéhrleisten.

§12

Anspruch auf Assistenz

1) Jede Behinderte und jeder Behinderte hat Anspruch auf Assistenz zur Fih-
rung eines selbstbestimmten Lebens. Dieser besteht insbesondere hinsicht-
lich der sachlichen und persoénlichen Hilfen, die erforderlich sind, die durch die
Behinderung bedingten Einschrankungen in der freien Entfaltung der Person-
lichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Samtliche Hilfen sollen so zusammen-
gefaldt und aufeinander abgestimmt werden, daf} sie der oder dem Behinder-
ten als einheitliche MaflRnahme bewilligt werden, die von ihr oder ihm mdg-

lichst frei und selbstbestimmt ausgestaltet werden kann.
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2) Die Assistenz bezieht sich insbesondere auf die Mdglichkeit, selbstbestimmt

zu leben und auf

die Freizeitgestaltung,

die Schule,

den Arbeitsplatz,

den hauslichen Bereich,

gemeinsame Wohnformen mit Nichtbehinderten,

ein selbstbestimmtes Leben von alten Menschen mit Behinderungen,

die Betreuung der Kinder behinderter Eltern und

© N o gk w DD

die Betreuung behinderter Kinder.

3) Der Anspruch ist bei der fir den Wohnort zustandigen Stelle nach § 10 Abs. 1
geltend zu machen. Diese prift vorab, ob ein Anspruch auf Sozialleistungen
besteht und sorgt fur eine umgehende Entscheidung bzw. Weiterleitung an
die zur Entscheidung berufene Stelle. Sie bezieht diese Entscheidung ein und
entscheidet sodann nach pflichtgemaflRem Ermessen im Rahmen der zur Ver-
figung stehenden Mittel und der Beschlisse des Behindertenbeirates tber

die Leistung weiterer Hilfen nach Absatz 2.

§13

Zuschiisse des Landes

1) Das Land fordert die betriebsnotwendigen Anlagen von Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe im Sinne von § 11 einschlie3lich deren Ausstattung .

2) Das Land gewahrt Vereinigungen im Sinne des 8§ 11 Absatz 1 Zuschuisse zu
den Kosten der Aus- und Fortbildung der im Rahmen der Behindertenhilfe eh-

renamtlich Tatigen.
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3) Familien mit beeintrachtigten Kindern erhalten nach MaRRgabe des Haushalts
Zuschisse fir den Erwerb und Betrieb von Kraftfahrzeugen, wenn aufgrund
der Beeintrachtigung und der Situation der Familie die in Anbetracht der Ziele
des 8§ 1 Absatz 1 notwendigen Wege zumutbarer Weise nicht mit den Mitteln

des ortlichen Personennahverkehrs zurlickgelegt werden kénnen.

4) Das Land gewaébhrleistet die Ausbildung von Personen und die Entwicklung
von Mitteln, die Kommunikation mit Menschen sicherstellen, die aufgrund ihrer
Beeintrachtigung nicht in der Lage sind, Sprache akustisch oder optisch wahr-

zunehmen oder sie in dieser Weise wahrnehmbar zu artikulieren.

5) Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung das Nahere Uber

1. die Feststellung der Férderungsfahigkeit nach Absatz 1,

2. die Hohe der Forderung,

3. die Voraussetzungen der Forderungsfahigkeit von Mal3hahmen nach Ab-
satz 2,

4. die Voraussetzungen und das Verfahren fir die Vergabe der Zuschiisse
nach Absatz 3,

5. die Ausbildung in der Gebéardensprache,

6. die Aus- und Fortbildung von Personen fir die Kommunikation mit Men-
schen, die in ihrer Kommunikationsfahigkeit beeintrachtigt sind,

7. die Vergabe von Auftragen zur Entwicklung technischer Kommunikationshil-

fen.

§14

Arbeitsbefreiung fur enrenamtlich in der Behindertenhilfe tatige Personen

1) Den in der Behindertenarbeit ehrenamtlich tatigen Personen, die bei einem

privaten oder o6ffentlichen Arbeitgeber beschaftigt sind, ist fir hdchstens zwolf

Werktage im Jahr und aus bis zu drei Anlassen Arbeitsbefreiung zu bewilli-

gen, wenn kein dringendes betriebliches Interesse entgegensteht. Sie haben
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fur die Dauer der Arbeitsbefreiung keinen Anspruch auf Arbeitsverdienst. Wei-

tergehende Vorschriften des 6ffentlichen Dienstrechts bleiben unberihrt.

2) Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht unter der Voraussetzung, daf3 die
in 8 11 Absatz 1 genannte Stelle bestéatigt, daf3 es sich um eine ehrenamtliche
Tatigkeit im Rahmen des § 13 Absatz 2 handelt.

§15

Erfallung der Verpflichtung zur Beschéaftigung Schwerbehinderter

1) Die in 8 3 Abs. 1 genannten Behdrden und sonstigen Stellen sind verpflichtet,
die Beschaftigung und berufliche Entwicklung behinderter Menschen beson-
ders zu fordern. Insbesondere sind alle Moglichkeiten auszunutzen, Arbeits-
platze und Aufgabenbereiche so zu gestalten, dal3 die Beschaftigung behin-
derter Menschen erleichtert wird. Bei Einstellungen, Beférderungen und Ho6-

hergruppierungen ist auf ihnre angemessene Berlcksichtigung zu achten.

2) Wird die in 8 5 Abs.1 und 8 6 SchwbG begrindete Verpflichtung zur Beschéaf-
tigung Schwerbehinderter nicht erfillt, ist die Schwerbehindertenvertretung
von jeder beabsichtigten Einstellung, Beftrderung oder HoOhergruppierung
schriftlich zu unterrichten. Sie kann der Maflinahme innerhalb von vierzehn
Tagen schriftlich widersprechen, wenn nicht erkennbar ist, dal3 Méglichkeiten,
die betreffende Stelle mit einem geeigneten behinderten Menschen zu beset-
zen, ausgeschopft worden sind oder die Verpflichtung aus Absatz 1 Satz 2
nicht erfullt ist. Vor einer Zurickweisung des Widerspruches ist in den Fallen
des 8§ 3 Abs.1 Nr. 1 und 3 die oder der Behindertenbeauftragte des Landes in
Fallen des § 3 Abs.1 Nr. 2 die oder der zustdndige Behindertenbeauftragte zu
horen. Der Vollzug der MaRnahme vor Abschlul? dieses Verfahrens ist unzu-

lassig.
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§16
Auftragsvergabe und Leistungsgewéahrung
Bei der Vergabe von Auftragen und der Gewahrung von Zuschissen an priva-
te Arbeitgeber ist von den in § 3 Absatz 2 genannten Stellen der Gesichts-

punkt der Verbesserung der Beschaftigungschancen behinderter Arbeitneh-

mer besonders zu berucksichtigen.

Abschnitt 4

Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz

§17

Verwaltungsverfahren

1) Fur die offentlich-rechtliche Verwaltungstatigkeit der in § 3 Absatz 1 genann-
ten Behorden und sonstigen Stellen nach diesem Gesetz gelten die Vorschrif-

ten des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches.

2) Personen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, mit der Be-
horde oder Stelle zu kommunizieren, haben Anspruch darauf, dal3 ihnen kos-
tenfrei die zur Kommunikation erforderlichen Mittel oder Dienste zur Verfi-

gung gestellt werden.
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§18

Rechtsschutz

1) Werden MalRBnahmen durch die in 8 3 Abs.1 des Gesetzes genannten Stellen
getroffen, die gegen die Ziele des 8 1 Absatz 1 verstol3en, oder notwendige
Mal3nahmen nicht unterlassen, sind anstelle der Adressaten oder Antragstel-
ler und mit ihrem Einverstandnis
1. die oder der Behindertenbeauftragte des Landes oder die oder der zustan-

dige Behindertenbeauftragte,
2. die rechtsfahigen gemeinnitzigen Vereinigungen im Sinne des § 11 Abs. 1
Satz 1 dieses Gesetzes
zur Klage berechtigt, wenn die Mal3hahme geeignet ist, die Lebenssituation
behinderter Menschen in ihrem 6rtlichen Wirkungsbereich zu beeintrachtigen.
Sie sind auch berechtigt, gegen eine Malinahme Klage zu erheben, wenn die-
se zu keiner unmittelbaren Beeintrachtigung individueller Rechte behinderter

Menschen fuhrt.

2) Wird im Streitfall geltend gemacht, die angegriffene Malinahme verstol3e ge-
gen 8 15 Absatz 1, tragt die Stelle, die sie getroffen hat, die Darlegungslast
dafur, daf3 eine Entscheidung zugunsten der oder des Behinderten nicht még-

lich ist.

3) Soweit aus 8§ 1 Absatz 1 Nr. 2 und 8 15 Anspriche hergeleitet werden, obliegt
es der oder dem betroffenen Behinderten, die Tatsachen darzulegen, aus de-
nen sich die Behinderung oder Benachteiligung ergibt. Der in § 3 genannten
zustandigen Stelle obliegt es, nachzuweisen, daf} eine Behinderung oder Be-

nachteiligung nicht schuldhaft herbeigefuhrt worden ist.
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Artikel IlI

Anderung des Kindertagesstattengesetzes

Anderung des Gesetzes liber Tageseinrichtungen fur Kinder in der Fassung vom
25. September 1995 (Nds.GVBI.S.303) zuletzt geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Januar 1999 (Nds.GVBI.S.10):

1. 8 6 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

Es wird folgender Satz 2 angefugt:
,Den Bedurfnissen behinderter Kinder ist unter anderem durch eine

barrierefreie Gestaltung Rechnung zu tragen.”

2. 8 12 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

.Behinderte Kinder haben einen Anspruch auf einen Kindergarten-
platz in einer Gruppe, in der sie gemeinsam mit nichtbehinderten
Kindern betreut werden, wenn die Erziehungsberechtigten dies wiin-
schen. Anderenfalls kann der Anspruch auch durch die Gewahrung
von Eingliederungshilfe nach 8 39 des Bundessozialhilfegesetzes in

einer teilstationaren Einrichtung erfullt werden.*

Artikel 1V

Anderung des Schulgesetzes

Anderung des Niedersachsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 27. Sep-
tember 1993 (Nds.GVBI.S.383) zuletzt geédndert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 5. Juni 1997 (Nds.GVBI.S.244):
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1. 8 4 wird wie folgt geédndert:

a) Satz 1 erhalt folgende Fassung:

.Schulerinnen und Schiler, die einer sonderpadagogischen Foérde-
rung bedirfen (8 14 Abs. 2 Satz 1) sollen an allen Schulen gemein-
sam mit anderen Schilerinnen und Schilern erzogen und unterrichtet
werden, wenn bei minderjahrigen Schilerinnen und Schilern die Er-
ziehungsberechtigten, ab der Vollendung des 18. Lebensjahres diese

selbst, es wiinschen.”

b) Es werden folgende Satze 2 und 3 angefugt:

.Fur die organisatorischen, personellen und sachlichen Vorausset-
zungen ist Sorge zu tragen. Hierzu z&hlt auch die Unterrichtung
Schwerhoériger und Gehdrloser durch lautsprachbegleitende Gebéarden

und Gebardensprache.”

2. Nach § 14 wird folgender § 14a neu eingeflgt:

»LAn Sonderschulen fur Schwerhérige und Gehdorlose wird der Un-
terricht in Laut- und Schriftsprache sowie lautsprachbegleitenden
Gebéarden und Gebéardensprache erteilt. Hierbei ist die Kommunika-
tionsform vorrangig zu fordern, die in Anbetracht der individuellen
Beeintrachtigung den Spracherwerb und die Kommunikationsfahig-

keit frihestmdglich begunstigt.”

3. 8 25 Absatz 3 wird wie folgt erganzt:

nach dem Wort ,,Jugendhilfe” wird eingefiigt ,, , den Verwaltungsstellen

nach 8 10 dieses Gesetzes.“
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4. 829 wird wie folgt erganzt:

nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefugt:
.Fur behinderte Schulerinnen und Schuler werden Schulbtcher und
Schulmaterialien in einer der Behinderung entsprechenden Gestal-

tung eingefuhrt.”

5. 8 53 wird wie folgt geandert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 neu eingefugt:
»ZU dem Betreuungspersonal gehdren auch die bei integrativer Unter-
richtung behinderter Schulerinnen und Schuler fir die persoénliche As-
sistenz erforderlichen Personen sowie solche Personen, die fur eine
Kommunikation durch lautsprachbegleitende Gebarden oder Gebar-

densprache erforderlich sind.”
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
6. 8 60 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a) 8 60 Absatz 1 Nummer 5 NSchG wird gestrichen.
b) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden Nummern 5 bis 7.
7.8 68 wird wie folgt geandert:
a) die Absétze 1 und 2 des § 68 erhalten folgende Fassung:

»L. Schilerinnen und Schiiler, die einer sonderpadagogischen Foérde-
rung bedirfen, kénnen ihre Schulpflicht durch den Besuch einer fur
sie geeigneten Sonderschule oder eines fir sie geeigneten Sonder-
unterrichts erfillen, wenn dies von den Erziehungsberechtigten oder

nach Vollendung des 18. Lebensjahres von den Schuilerinnen oder

Schilern selbst, gewiinscht wird.
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2. Kommt aufgrund der Beeintrachtigung keine der in Absatz 1 genann-
ten Bildungsmdglichkeiten in Betracht, entscheidet die Schulbehdérde
gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten tber die geeignete Mog-
lichkeit, die Schulpflicht zu erfillen. Sofern hierdurch gesonderte
Maflinahmen der Eingliederungshilfe anfallen, hat die Schulbehérde
das Einvernehmen des zustandigen Tragers der Jugend- oder Sozi-
alhilfe einzuholen. Sie kann in diesem Fall auch dem zustandigen
Sozialleistungstrager mit dessen Zustimmung insoweit die Zustan-
digkeit zur Entscheidung Uber die Erfullung der Schulpflicht Gbertra-

gen.”

b) Der bisherige Absatz 3 entféllt.

Artikel V

Anderung des Hochschulgesetzes

Anderung des Niedersachsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom
21. Januar 1994 (Nds.GVBI.S.13) zuletzt geédndert durch Artikel 1l des Gesetzes
vom 20. November 1995 (Nds.GVBI.S.427):

1. 85 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 angefugt:
.Die Entwicklung von Studienangeboten, Lehrprogrammen und Hoch-
schuleinrichtungen, die die besonderen Bedirfnisse behinderter Stu-

dentinnen und Studenten sowie des wissenschaftlichen und des

kunstlerischen Personals mit Behinderungen bertcksichtigen.”
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2. 89 Abs.1 wird wie folgt ergéanzt:
Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angeflgt:
.den Beeintrachtigungen behinderter Studentinnen und Studenten in
Bezug auf Kommunikation, Mobilitdt und personlicher Assistenz
Rechnung getragen wird.”
3.8 10 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 fallt das Wort ,sowie“ weg.
b) Eingefligt wird neu:
»2. Die Entwicklung der Bedingungen fur das Studium behinderter
Studentinnen und Studenten sowie der Forderung des behinderten

Personals in Forschung und Lehre,”

c) Die bisherige Nr. 2 wird Nr.3.

Artikel VI

Anderung des Graduiertenférderungs-Gesetzes

Anderung des Gesetzes zur Forderung des wissenschaftlichen und kinstleri-
schen Nachwuchses vom 17. November 1984 (Nds.GVBI.S.257) geéndert durch
Artikel VI des Gesetzes vom 10. April 1989 (Nds.GVBI.S.85)
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8§ 5 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 eingefugt:
»Fur behinderte Stipendiatinnen und Stipendiaten kann je nach der Art

der Beeintrachtigung die Hohe des Stipendiums auf bis zu 2.400,- DM

und die Dauer der Foérderung auf bis zu vier Jahr verlangert werden.”

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Artikel VII

Anderung der Bauordnung

Anderung der Niedersachsischen Bauordnung in der Fassung vom 13. Juli 1995

(Nds.GVBI.S.199) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6.0ktober
1997 (Nds.GVBI.S.422):

1. 8 1 Absatz 2 wird wie folgt erganzt:

Nach den Worten ,Personen mit Kleinkindern* wird eingefuigt ,ins-

besondere die Beachtung der Grundsatze barrierefreien Bauens.”

2. 8 44 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) Es wird folgender Satz 2 neu eingefugt:

» Die Wohnungen im untersten Vollgeschol3 missen tber den

Ublichen Haupteingang barrierefrei zuganglich und nutzbar
sein.”
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b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und erhéalt folgende Fassung:

, Die Satze 1 und 2 gelten nicht fir Wohngebaude mit nicht mehr

als zwei Wohnungen.*

3. 8 47 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 neu eingefugt:

.Fur eine ausreichende Anzahl von Einstellplatzen fir in ihrer Mobilitat

beeintrachtigte Behinderte ist Sorge zu tragen.*”
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
4. 8 47b wird wie folgt geandert:
Es wird nach Absatz 3 folgender neue Absatz 4 angeflgt:
.Die Absatze 2 und 3 gelten entsprechend fir Anlagen, die einen Zu-
und Abgangsverkehr mit Rollstihlen erwarten lassen. Die notwendi-
gen Abstellanlagen fir Rollstiihle sind in den betreffenden Gebauden

so anzulegen, dal} sie barrierefrei erreichbar sind.”

5. 8 48 Absatz 1 wird wie folgt geéandert:

a) Nach Nummer 4 wird folgende neue Nummer 5 eingeflugt:

.verkaufsstatten, Gaststatten und Beherbergungsbetriebe,”

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 11 werden Nummern 6 bis 12.

c) Absatz 3 Satz 1 wird gestrichen.
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d) Der bisherige Satz 2 erhalt folgende Fassung:

»<Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften der Absatze 1 und 2

bedurfen der Zustimmung der oder des Behindertenbeauftragten. Die Zu-

stimmung soll erteilt werden, wenn

1. wegen der Eigenart oder Zweckbestimmung der baulichen Anlage oder
des Teils der Anlage nicht damit zu rechnen ist, dal3 Behinderte sie be-
suchen oder benutzen werden,

2. wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse oder unginstiger vorhandener
Bebauung die Anforderungen der Absatze 1 und 2 nur mit unverhalt-
nismafigem Mehraufwand erfullt werden kdnnen.

Wird die Zustimmung nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Antra-

ges bei der oder dem Behindertenbeauftragten gegeniuber der Bauauf-

sichtsbehorde schriftlich verweigert, gilt sie als erteilt.,,
6. 8 51 Abs. 1 wird wie folgt geéndert:
a) Nach Nummer 7 wird folgende neue Nummer 8 eingeflugt:
» die Zuganglichkeit und Nutzbarkeit durch Behinderte,”
b) Die bisherigen Nummern 8 bis 17 werden Nummern 9 bis 18.
7. 891 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a) in Nummer 14 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und
b) folgende Nummer 15 angefugt:
.den Vorschriften dieses Gesetzes uber die barrierefreie und

behindertengerechte bauliche Gestaltung in § 44 Absatz 1 Satz
2 und 48 Absatz 3 zuwiderhandelt.”
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Artikel VIII

Anderung der Durchfiihrungsverordnung zur Bauordnung

Anderung der allgemeinen Durchfiihrungsverordnung zur Niedersachsischen
Bauordnung vom 11. Marz 1987 (Nds.GVBI.S.29) geandert durch 8 10 Abs. 2
der Verordnung vom 6. Juni 1996 (Nds.GVBI.S.287):

8§ 1 wird wie folgt erganzt:

Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 angefigt:
.Fur den barrierefreien Zugang von baulichen Anlagen und deren
Nutzbarkeit fur Behinderte gelten die Bestimmungen der DIN

18024 (Teile |1 und 1) und DIN 18025 in ihrer jeweils geltenden

Fassung als Mindestvoraussetzung.”

Artikel IX

Anderung Denkmalschutzgesetz

Anderung des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes vom 30. Mai 1978
(Nds.GVBI.S.517) zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. Mai
1996 (Nds.GVBI.S.242):

In 8 10 Absatz 3 Satz 2 werden nach den Worten, ,um die Einhaltung dieses
Gesetzes zu sichern” die Worte ,,oder um die barrierefreie Zuganglichkeit fir be-

hinderte Menschen zu erreichen.” angefugt.
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Artikel X

Anderung Personennahverkehrsgesetz

Anderung des Niedersachsischen Gesetzes zur Neuordnung des offentlichen

Personennahverkehrs vom 28. Juni 1995 (Nds.GVBI.S.180):

1. 8 2 wird wie folgt erganzt:

Nach Absatz 4 Nummer 4 wird folgende neue Nummer 5 angefugt:

» Konnen Personen wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung
den offentlichen Personennahverkehr nicht nutzen, da dieser
nicht barrierefrei gestaltet ist, ist fir ein den Bedurfnissen die-
ses Benutzerkreises gerecht werdendes Bedienungsangebot
Sorge zu tragen.”

2. 8 6 Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

In Absatz 4 Satz 3 werden nach den Worten ,die StraRenbaulasttréager” ein

Komma sowie die Worte ,die oder der Behindertenbeauftragte” eingefugt.

Artikel XI

Anderung des StraRengesetzes

Anderung des Niedersachsischen StraRengesetzes in der Fassung vom
24. September 1980 (Nds.GVBI.S.359) zuletzt geandert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 28. Mai 1996 (Nds.GVBI.S.242):
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8 9 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefugt:
,Den Bedurfnissen von Personen mit beeintrachtigter Sehféhig-
keit ist durch entsprechende Orientierungshilfen, denjenigen mit

beeintrachtigter Mobilitdt durch barrierefreie Gehwegtibergénge

Rechnung zu tragen.”

Artikel XII

Anderung des Gesetzes fiir psychisch Kranke

Anderung des Niedersachsischen Gesetzes iiber Hilfen und SchutzmaRnahmen
fur psychisch Kranke vom 16 .Juni 1997 (Nds.GVBI.S.272):

1. 8 13 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefugt:

,Die betroffene Person kann die Hinzuziehung einer Ver-

trauensperson verlangen.”

2. 821 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefugt:

.lhrem Wunsch beziglich der Art und Gestaltung der Heilbe-
handlung soll entsprochen werden.*”
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3. Nach 8§ 30 wird folgender neue 8§ 30a eingeflgt:

»1)FUr jedes Krankenhaus und jede Einrichtung im Sinne des § 30 Absatz 3
wird eine Patientenvertretung gewahlt. Ihr gehéren mehrheitlich Patientinnen
und Patienten an; aul3er diesen sind auch Personen wahlbar, die einer Orga-

nisation angehoren, deren Ziel die Unterstlitzung psychisch kranker Men-
schen ist.

2) Aufgabe der Patientenvertretung ist die Vertretung der Interessen der Pati-

entinnen und Patienten in Bezug auf die Unterbringung, die Erndhrung, die

Organisation des Tagesablaufes, die Gestaltung der Freizeit und die Ordnung
in der Einrichtung.

3) Die Patientenvertretung fihrt regelméaRig, mindestens vierteljahrlich Gespra-
che mit der Leitung der Einrichtung. Sie ist friihzeitig von allen beabsichtigten

Veranderungen zu unterrichten, die ihren Aufgabenbereich betreffen und kann
selbst Anderungen anregen oder beantragen.

4) Die Patientenvertretung kann solchen Veranderungen widersprechen, die
vermeidbar in das Recht der Untergebrachten zur selbstbestimmten Lebens-
fuhrung eingreifen. Die MalRBhahme darf - ist sie nicht unaufschiebbar - in ei-

nem solchen Fall nur dann durchgefiihrt werden, wenn die nach § 30 Absatz 3
Satz 1 zustandige Besuchskommission dem zustimmt.

5) Jede untergebrachte Person kann sich zur Wahrung ihrer Rechte an die Pa-

tientenvertretung wenden und deren Hinzuziehung zu Gesprachen verlan-
gen.”
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4. 8 31 wird wie folgt geandert:

In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer
5 angefugt:

"das Verfahren, die Zusammensetzung und die Amtszeit der Patienten-
vertretung."

Artikel XIII

Anderung des Gesetzes zur Erwachsenenbildung
Anderung des Gesetzes zur Foérderung der Erwachsenenbildung vom
12. Dezember 1996 (Nds.GVBI.S.488) geandert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 12. November 1997 (Nds.GVBI.S.464):

1. 81 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Worten ,Bildungsbedirfnisse der Erwachsenen” werden die Worte

,und berucksichtigt in besonderem Mal3e die Bedirfnisse erwachsener Be-
hinderter* eingefugt.

2. 84 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 neu eingeflugt:
,die auch Behinderten offenstehen,”

b) die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.
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Artikel XIV

Anderung des Gesetzes iiber den Bildungsurlaub

Anderung des Niedersachsischen Gesetzes uber den Bildungsurlaub fur Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen in der Fassung vom 25. Januar 1991

(Nds.GVBI.S.29) zuletzt geandert durch 8§ 21 des Gesetzes vom 12. Dezember
1996 (Nds.GVBI.S.488):

§ 11 Absatz 3 wird wie folgt gedndert.
Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 neu eingefigt:

»3. der Forderung der Integration Behinderter in das soziale und
kulturelle Leben dient*

Artikel XV

Ruckkehr zum Verordnungsrang

Die auf Artikel VIII beruhende Anderung der Rechtsverordnung kann auf Grund

der einschlagigen Ermachtigung weiterhin durch Rechtsverordnung geandert
werden.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

1. Die Notwendigkeit zur Durchsetzung der Gleichstellung und Verbesse-

rung der Lebenssituation behinderter Menschen

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel der Gleichstellung und Verbesserung der

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen.

Die rechtlichen Regelungen der letzten Jahre, die die Lage behinderter Men-
schen betreffen, haben sich fir Menschen mit einer nicht nur voriibergehenden
korperlichen, seelischen oder geistigen Schadigung oder Funktionsbeeintrachti-

gung nur zum Teil gunstig ausgewirkt:

- Die Veradnderungen des Grundgesetzes und der Niedersachsischen Verfas-
sung durch die Aufnahme des Benachteiligungsverbotes bieten einen Ansatz fur
eine Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen. Sie begriinden
ein Abwehrrecht gegen diskriminierende MalRnahmen und lassen Bevorzugun-
gen mit dem Ziel einer Angleichung der Verhaltnisse von Nichtbehinderten und
Behinderten zu. Sie begrinden aber keinen Anspruch auf derartige Mal3nahmen
und formulieren kein Gebot zu aktivem Handeln im Sinne einer Verbesserung

der Lebenssituation Behinderter.

- Das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedirftigkeit hat
den Gesichtspunkt der Selbstbestimmung Behinderter unzureichend beriicksich-
tigt und diejenigen Behinderten, die stationdre MaRnahmen der Eingliederungs-

hilfe erhalten, weitgehend von Leistungen ausgeschlossen.

Die soziale Lage Behinderter ist weiterhin in verschiedener Hinsicht unbefriedi-
gend. Das beginnt bereits damit, dal3 fur die Definition der Behinderung weiterhin
8 3 Absatz 1 Satz 1 Schwerbehindertengesetz (SchwbG) malgeblich ist. Dort

wird ausgehend von einem medizinisch bestimmten Normalzustand die Behinde-
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rung letztlich als Abweichung definiert. Wichtig ware es aber, die soziale Beein-
trachtigung schéarfer in den Blick zu nehmen, die sich in der Wechselbeziehung
zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen und Erwartungen und den Fahig-
keiten des einzelnen zeigt. Weiter fehlt es auf3er in den Spezialgesetzen an Be-
stimmungen, die die Eingliederung Behinderter zum Gegenstand haben und an
Grundlagen, die ein selbstbestimmtes Leben Behinderter und deren gleichbe-
rechtigte Teilhabe am sozialen Leben gewdhrleisten. Es fehlt an Strukturen, mit-
tels derer Behinderte ihre Bedurfnisse und Interessen artikulieren und ihre Rech-
te auf gleichberechtigte Teilhabe durchsetzen kénnen. Es fehlt schliefZlich in ei-
ner Vielzahl von Bereichen an rechtlichen Regelungen, die den Bedirfnissen

behinderter Menschen gerecht werden.

2. Die aktuelle Situation der Behinderten

Pragend fur das Bild von Behinderung ist in der Offentlichkeit immer noch die
Vorstellung einer angeborenen oder durch die Folgen eines Unfalles erworbenen
Schadigung. Dabei sind von den 1997 statistisch erfassten 640.000 Schwerbe-
hinderten (Personen mit einem Grad der Behinderung von 50 und mehr, die ei-
nen Ausweis erhalten haben) gut 4 v.H. aufgrund angeborener und knapp 3 v.H.
aufgrund eines Unfalles beeintrachtigt. Die deutliche Mehrzahl der Behinderten
(88 v.H.) ist aber infolge einer allgemeinen Krankheit beeintrachtigt (28 v.H. von
diesen leiden an orthopadischen, 27 v.H. an internistischen Beeintrachtigungen).
Das Lebensalter liegt bei 52 v.H. dieser Menschen Uber 65 Jahren und 27 v.H.
zwischen 35 und 60 Jahren, 2 v.H. sind im schulpflichtigen und weitere 1,5 v.H.

in dem durch Ausbildung gepragten Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Liegt danach statistisch der Problemschwerpunkt deutlich in der zweiten Le-
benshalfte der behinderten Menschen, stellt sich die Qualitat des Hilfebedarfes
insbesondere bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres anders dar. Hier liegt der
Schwerpunkt darin, moéglichst frih die Entwicklungsfahigkeit der jungen behin-
derten Menschen zu nutzen. Schlagworte wie Frihforderung, integrative Betreu-

ung im Kindergarten und zielgleiche sowie zieldifferente integrative Unterrichtung



39

weisen die Richtung fur die MaRnahmen der Eingliederungshilfe. Gezielte Hilfen
zur Eingliederung in das Arbeitsleben und erganzend Werkstatten fir Behinderte
sollen helfen, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Das wird aber angesichts
der allgemein schlechten Lage auf dem ersten Arbeitsmarkt immer schwieriger;
die nach dem Schwerbehindertengesetz vorgeschriebene Beschéaftigungsquote
von 6 v.H. der Arbeitsplatze wird landesweit auch von den 6ffentlich-rechtlichen
Arbeitgebern nur unzureichend erfullt. So ist die Beschaftigungsquote in Nieder-
sachsen im Landesdienst 1998 erstmals wieder gesunken von 4,41 % (1997) auf
4,28 % (1998). Fur alle Arbeitgeber lag sie in Niedersachsen 1997 bei 3,9 % und
fur den gesamten offentlichen Dienst bei 5 % (aktuellere Zahlen liegen nicht vor).
Wahrend fur diese Lebensbereiche ein relativ weit entwickeltes Instrumentarium
an Hilfen und Strukturen, diese zu vermitteln, existiert, sind die Moglichkeiten
behinderter Menschen im Alltaglichen ein selbstbestimmtes Leben zu fihren
weiterhin defizitar. Behinderte stof3en Uberall auf Schranken und Hindernisse,
deren Existenz von Nichtbehinderten vielfach gar nicht wahrgenommen wird.
Dies sind nicht nur Stufen, die von Rollstuhlfahrern nicht zu tberwinden oder Ti-
ren in Nahverkehrsmitteln, die von ihnen nicht zu passieren sind, sondern auch
Kommunikationsformen, die von Menschen mit Sinnesbeeintrachtigungen nicht
wahrgenommen werden kénnen. Im privaten Bereich fehlt es héufig ebenso an
Assistenz wie fur die Teilnahme am offentlichen und kulturellen Leben. Von einer
Chance zur freien Entfaltung der Personlichkeit kann unter solchen Vorausset-

zungen kaum gesprochen werden.

3. Der Handlungsbedarf

Ausgangspunkt fir eine gesetzliche Regelung, die die Verbesserung der Le-
benssituation der Behinderten zum Ziel hat, muld der in der Verfassung veran-
kerte Anspruch auf freie Entfaltung der Personlichkeit (Art. 2 Absatz 1 GG) und
ein selbstbestimmtes Leben sein (Art. 1 Abs.1 Satz 1 GG), die der Wirde des
Menschen entsprechen (vgl.BVerfGE 39, 298). Das Individuum, der behinderte
Mensch, ist das Subjekt , dessen Entwicklungs- und Handlungsmadglichkeiten
durch einen rechtlichen Rahmen zu gewahrleisten sind. Die Vorstellung von be-

hinderten Menschen als unmuindigen Objekten staatlicher Flrsorge laf3t sich
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hiermit und dem Menschenbild, das unser Grundgesetz pragt, nicht vereinbaren.
Es braucht daher einen Anspruch auf die Hilfen, die erforderlich sind, um die
Anbetracht der Beeintrachtigung bestmdgliche Entwicklung und die Fuhrung ei-
nes selbstbestimmten Lebens zu férdern. Weiter erfordert dies eine Handhabe,
die es ermdglicht, Hindernisse, die diesen Zielen entgegenstehen, zu beseitigen.
Schliel3lich setzt dies Strukturen voraus, die es ermdglichen, diese Ziele nicht
nur durch das Handeln einzelner Betroffener - die haufig in ihrer Handlungsfa-
higkeit eingeschrankt sind - sondern auch kollektiv und durch hierzu besonders

bestimmte Organe zu verfolgen.

Auler einer Verbesserung des Leistungsspektrums ist daher beabsichtigt, des-
sen Nutzung zu erleichtern. Dabei setzt der Gesetzesentwurf auf die Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen. Diese sollen in die Lage versetzt werden, als
Arbeitgeber die notwendige Assistenz selbst zu organisieren. Darliber hinaus
kann die Vermittlung ehrenamtlicher oder zusatzlicher gemeinnuitziger Dienste
organisatorisch in der Zusammenfassung der bereits jetzt mit den Hilfen fur Be-
hinderte befalRten kommunalen Stellen erganzend hinzutreten. Die Starkung von
Selbsthilfeeinrichtungen, die Einrichtung eines Behindertenbeirates als kommu-
naler Ausschufd und die Bestellung kommunaler Behindertenbeauftragter stellen
weitere Strukturelemente auf dieser Ebene dar. Auf Landesebene ragt die Funk-
tion der oder des Behindertenbeauftragten des Landes heraus, die als Schnitt-
stelle mit der Legislative wie auch der Exekutive ausgebildet ist und dem Amt ein
der Bedeutung der Aufgabe angemessenes Gewicht gibt. Arbeitsmarktpolitisch
kommt der Durchsetzung der Beschaftigungsverpflichtung des Schwerbehinder-
tengesetzes besondere Bedeutung zu; aber nicht nur durch die Férderung der
Beschaftigung Behinderter, sondern auch durch die Arbeit fir Behinderte werden
Beschaftigungseffekte erwartet. Schlief3lich ist angestrebt, im Bereich der Kom-
munikationstechnik Entwicklungen anzustofR3en, die den in der Sinneswahrneh-
mung und Artikulation beeintrachtigten Menschen neue Méglichkeiten der Kom-

munikation er6ffnen.

Im einzelnen werden aufRerdem in verschiedenen landesgesetzlich geregelten
Bereichen Anderungen vorgeschlagen, die darauf abzielen, Hindernisse fiir

gleichberechtigte Lebensverhaltnisse Behinderter abzubauen und deren indivi-
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duelle Entwicklungsmoéglichkeiten zu verbessern. Besonders hervorzuheben sind
zum einen die Regelungen, die die schulische Bildung betreffen und zum ande-
ren bauordnungsrechtliche Vorschriften. Wahrend letztere im wesentlichen den
barrierefreien Zugang und die Nutzung von Baulichkeiten durch Behinderte
verbessern helfen sollen, liegt der Schwerpunkt im schulischen Bereich in der
integrativen Unterrichtung als Regelfall. Diese Veranderung erscheint im Hinblick
auf die Verbesserung der Chancen schulischer Bildung aber auch wegen des
Gewinns sozialer Kompetenz geboten. Durch das Wabhlrecht kann aber auch

dem Wunsch nach einer segregativen Beschulung Rechnung getragen werden.

4. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes auf die Verwaltungskosten resultie-
ren zunachst aus den Personal- und Sachkosten fir die Behindertenbeauftragte
oder den Behindertenbeauftragten des Landes und dessen Geschéftsstelle so-
wie der entsprechenden Aufwendungen fur den Landesbeirat fir Behinderte.
Bislang werden die Kosten fir den Behindertenbeauftragten und das ihm zuge-
ordnete Personal aus dem Haushalt des Ministeriums fur Frauen, Arbeit und So-
ziales getragen. Die nach dem Entwurf ausgeweiteten Aufgaben werden aber si-
cherlich eine Erhdhung des Personalbedarfs erfordern. Im Gbrigen werden die
Haushaltsansatze fiir die vorgesehenen Zuschusse zur institutionellen Forderung
sowie fur die Entwicklung EDV-gestutzter Behindertentechnik in ihrer jeweiligen
Hohe als Mehraufwand zu rechnen sein. SchlieRlich werden durch die Anderung
des Schulgesetzes und die konsequente Entscheidung fur die integrative Be-
schulung fur eine Ubergangszeit Mehrkosten entstehen. Bei deren Kalkulation
sind allerdings Einsparungen im Bereich der Sonderschulen und der teilstationa-

ren Eingliederungshilfe gegenzurechnen.

Im kommunalen Bereich wirkt sich der Entwurf hauptsachlich in Hohe der Haus-
haltsansatze fur die individuellen Hilfen und die Betriebskostenzuschiisse zu den
Selbsthilfeeinrichtungen aus. Mit zusétzlichen Personalkosten wird hier nicht ge-
rechnet, weil die Einrichtung der Stellen fir Behindertenhilfe regelmafiig nur eine

Umordnung bislang regelmalig in den Sozial- und Jugendamtern wahrgenom-
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mener Aufgaben erfordern wird. Die Aufwendungen fir die Behindertenbeauf-
tragten und die -beirate durften bescheiden ausfallen, weil hier lediglich eine
Aufwandsentschadigung anfallt. Fur die Leistungen der persénlichen Assistenz
gilt ahnliches. Neben dem Anspruch auf Assistenz, der durch tariflich bezahlte
Arbeitsverhaltnisse bei den behinderten Menschen realisiert werden soll, kénnen
Leistungen von ehrenamtlich tatigen Personen oder von Menschen erbracht
werden, die soziale Dienste leisten, wie etwa im freiwilligen sozialen Jahr oder
durch Ableistung des Zivildienstes, wenn dies die Assistenznehmer winschen.
Denkbar erscheint es auch in diesem Bereich Personen, die von Sozialhilfe ab-
hangig sind, die Mdglichkeit zu geben, eine sinnvolle zusatzliche gemeinnitzige
Arbeit gegen eine angemessene Entschadigung fur Mehraufwendungen zu leis-
ten. Neben diesen Aufwandsentschadigungen werden in jedem Falle Aufwen-
dungen fur den notwendigen Versicherungsschutz der so Tatigen anfallen. Im
Sachkostenbereich werden hauptsachlich die Aufwendungen fir die baulichen
MalRnahmen ins Gewicht fallen, die erforderlich sind, um eine barrierefreie Nut-

zung der entsprechenden Anlagen durch Behinderte sicherzustellen.

Insgesamt sind die durch den Vollzug dieses Gesetzes entstehenden Kosten
bescheiden und, da in erheblichem Umfang von Haushaltsvorgaben abhangig,
beziglich des Zeitpunktes ihrer Félligkeit weitgehend steuerbar. Sie sind aber in
jedem Falle im Hinblick auf die damit realisierbaren Fortschritte des Sozialstaa-
tes verhaltnismaRig. Im Fazit wird aus der Umsetzung des Gesetzes ein Gewinn
erwartet, der sich nicht nur aus einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu-
gunsten der Lebensbedingungen behinderter Menschen ergibt, sondern auch
aus dem Beitrag, den behinderte Menschen fir diese Gesellschaft erbringen

kénnen und wollen.
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B. Besonderer Tell

Zu Artikel | (Anderung der Niedersachsischen Verfassung)

Zu Nr. 1 (Artikel 3 Absatz 3)

Das bislang in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 normierte Benachteiligungsverbot er-
weist sich aus dem Blickwinkel einer aktiven Behindertenpolitik als unergiebig.
Aus dem Benachteiligungsverbot kann auf3er der Untersagung an die Behinde-
rung anknuipfender Benachteiligungen auch die Zuléassigkeit einer Bevorzugung
mit dem Ziel einer Angleichung der Verhaltnisse von Nichtbehinderten und Be-
hinderten hergeleitet werden (vgl.z.B. BVerfGE 96, 302 f.). Ein solches Vorgehen
ist aber nicht ohne weiteres verfassungsrechtlich geboten. Fur die Verwirklichung
des Sozialstaatsgebotes und die notwendige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen behinderter Menschen wird daher eine Regelung vorgesehen, die Uber
die blo3e Abwehr von Benachteiligung hinausgeht und ein aktives Handeln zu-
gunsten der Behinderten beginstigt. Eine Uber das blof3e Benachteiligungsver-
bot hinausgehende Regelung ist im Ubrigen auch in den Verfassungen der Lan-
der Bayern (Artikel 118a), Berlin (Artikel 11 und 22 ), Bremen (Artikel 2 Absatz
3), Brandenburg (Artikel 12 Absatz 4), Mecklenburg-Vorpommern (Artikel 17 Ab-
satz 2), Sachsen (Artikel 7 Absatz 2), Sachsen-Anhalt (Artikel 38) und Thuringen
(Artikel 2 Absatz 4) enthalten. Die Aufnahme einer solchen Regelung in die Lan-
desverfassung wird im Hinblick auf die hohe Bedeutung der staatlichen Aufgabe
und die in Anbetracht der gegenwartigen Situation Behinderter zweifelsfrei erfor-
derlichen Veranderungen als notwendiges richtungsweisendes Bekenntnis zur

aktiven Erfullung dieser Staatsaufgabe angesehen.

Zu Nr. 2 (Artikel 62a)

Die Tatigkeit des derzeitigen Behindertenbeauftragten des Landes wird bislang
durch die Bekanntmachung der Staatskanzlei vom 06.12.1990 (Nds.MBI. S.3,
Anlage 2) und den Beschlul3 der Landesregierung vom 29.09.1998 (Nds.MBI.
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S. 1267) geregelt. Die mit dem Gesetz beabsichtigte Veranderung stellt die Ta-
tigkeit der oder des Behindertenbeauftragten des Landes auf eine qualitativ an-
dere Grundlage. Der Behindertenbeauftragte des Landes ist derzeit ein Teil der
Exekutive. Er berat die Staatskanzlei und die Ministerien, die ihn auch bei ein-
schlagigen Projekten zu beteiligen haben. Allerdings wird auch nach dem
Beschlul3 der Landesregierung vom 29.09.1998 (a.a.O. Nr. 1 Satz 2) dem Be-
hindertenbeauftragten des Landes eine Position zugebilligt, die ihn in der Wahr-
nehmung seines Amtes unabhéangig stellt und nur dem Gesetz unterwirft. Diese
Regelung ist Ausdruck der Erkenntnis, daf3 die Aufgabe der oder des Behinder-
tenbeauftragten des Landes es erfordern kann, die Interessen Behinderter unter
Umstanden auch gegen Vorhaben der Landesregierung zu verteidigen. Die Au-
tonomie des Behindertenbeauftragten des Landes zeugt von einem Verstandnis
dieser Funktion, die eben nicht nur die Formulierung und den Vollzug der Behin-
dertenpolitik der Landesregierung zum Gegenstand hat, sondern auch die
selbstbestimmte Wahrnehmung der Interessen der Behinderten. Die vorgesehe-
ne Anderung gibt dem letztgenannten Aufgabenbereich zulasten des erstge-

nannten den Vorzug.

Die Erfahrungen mit der Funktion des Behindertenbeauftragten des Landes, die
sich nunmehr Uber ca. 10 Jahre erstrecken, zeigen, dal3 die Wahrnehmung die-
ser Aufgabe unerlafilich ist und die Stellung der oder des Behindertenbeauftrag-
ten des Landes weiter verstarkt werden sollte. Es ist sicherlich das Verdienst des
derzeitigen Behindertenbeauftragten des Landes, die zwei Aufgaben der Vertre-
tung der Behindertenpolitik der Landesregierung einerseits und der Interessen
Behinderter andererseits in fruchtbarer Weise miteinander verknUpft zu haben.
Gleichwohl wird hier eine Trennung beider Aufgaben vorgeschlagen. Zum einen
ist die Aufgabe, die Interessen behinderter Menschen zu férdern und zu wahren
so umfangreich und gewichtig, dal3 sie von einer Person wahrgenommen werden
sollte, der dieser Aufgabenbereich eindeutig zugeordnet wird. Die Herauslésung
des Amtes aus der Landesregierung und die staatsrechtliche Zuordnung parallel
zu dem Amt der oder des Landesbeauftragten flur den Datenschutz dient der
Starkung und Betonung dieser unabhangigen und uberparteilichen Funktion.
Zum anderen ist absehbar, dal3 Konflikte zwischen der Zugehorigkeit zur Lan-

desregierung einerseits und der unabhangigen Wahrnehmung der Interessen
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Behinderter in einer Person nicht immer nur zugunsten letzterer ausgetragen

werden kénnen.

Fur die Ausgestaltung der Rechtsstellung der oder des Behindertenbeauftragten
des Landes ist im wesentlichen auf Gedanken zurtickgegriffen worden, die dem
Artikel 62 betreffend die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten fir

den Datenschutz zugrunde liegen.

Zu Artikel 1l (Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung und

Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen)

Allgemeines

Zweck des Gesetzes zur Durchsetzung der Gleichstellung und Verbesserung der
Lebenssituation behinderter Menschen ist es, individuelle Rechte Behinderter zu
formulieren und Strukturen zu griinden oder vorhandene dazu auszunutzen, de-
ren Umsetzung zu ermdglichen oder zumindest zu begunstigen. Ausgehend von
den Bedirfnissen Behinderter werden auf kommunaler Ebene die Grundlagen
fur eine Vernetzung bereits vorhandener oder noch zu schaffender Einrichtungen
geschaffen. Ein Behindertenbeirat steht an der Schnittstelle zwischen dem Rat
und den Behinderten sowie deren Organisationen. Er legt die Grundziige der
Planung und der Mittelverteilung fest. Die Ausfihrung und Verwaltung erfolgt
durch eine Stelle, in der gleichzeitig alle Leistungen, die fur Behinderte zu erbrin-
gen sind, zusammengefaldt werden. Die oder der Behindertenbeauftragte fordert
die Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes. Ebenso wie die oder der Behinder-
tenbeauftragte des Landes kiimmert er sich insbesondere auch um die den An-
forderungen des Schwerbehindertengesetzes entsprechende Beschaftigung Be-
hinderter. Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes unterstitzt Bemu-

hungen um eine Verbesserung der Situation Behinderter auf Landesebene.
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Zu 8 1 (Anspruch auf Gleichstellung und Verbesserung der Lebens-

situation)

Zu Absatz 1

Absatz 1 dient der ndheren Konkretisierung der in Artikel 1 Nr. 1 genannten Ziele
der Verfassung. Hierzu formuliert Nr. 1 einen Gleichstellungsanspruch und Nr. 2
ein Benachteiligungsverbot. Besonders erwahnt wird in diesem Zusammenhang
der Umstand, daR Frauen haufig zusatzlich zu ihrer Behinderung aus ge-
schlechtsspezifischen Griinden benachteiligt werden und von daher bei der

Durchsetzung ihrer Rechte besonderer Unterstiitzung bedirfen.

Zu Absatz 2

Der notwendige Abstraktionsgrad von Gesetzen laf3t sich nur durch die Verwen-
dung unbestimmter Rechtsbegriffe, die verwaltungspraktische Anwendung auf
den realen Lebenssachverhalt nur durch die Einriumung eines Ermessensspiel-
raumes erreichen. Die Auslegung dieser Rechtsbegriffe und ebenso die Aus-
Ubung des Ermessens werden stark durch die Interessen und Vorstellungen der
Anwender gepragt. Eine gewisse Bandbreite an Interpretationsmdglickeiten ist
von daher zwangslaufig. Um sicherzustellen, dal? der Zweck des Gesetzes er-
reicht wird, wéare es denkbar, die Vorschriften des Gesetzes detaillierter zu fas-
sen, um die Gesetzesanwendung in dem hier gewollten Sinne zu gewébhrleisten.
Von einer solchen Regelungsdichte wird hier aber abgesehen. Vielmehr wird
dem Gesetz nach dem Vorbild des § 2 Absatz 2 SGB | gewissermal3en eine In-

terpretationshilfe beigegeben.

Zu 8§ 2 ( Definition des Behindertenbegriffes)

In Anlehnung an die dreistufige Interpretation der Behinderung durch die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) wird der Zusammenhang zwischen ,Schadi-

gung®, daraus folgender Funktionsbeeintrachtigung und der sozialen Beeintrach-
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tigung hergestellt. Behinderung ist dabei auch in dem Sinne zu verstehen, dal3
Menschen mit Beeintrdchtigungen durch Mal3hahmen, Strukturen und Verhal-
tensweisen der Gesellschaft Lebensmdglichkeiten genommen, eingeschrankt
oder erschwert werden. Auf eine Einschrdnkung des Anwendungsbereiches des
Gesetzes auf einen bestimmten Schweregrad der Behinderung wurde ebenso
wie in § 3 Abs. 1 Satz 1 Schwerbehindertengesetz verzichtet. Eine Ubernahme
der weiteren Klassifikationen nach dem Schwerbehindertengesetz erfolgt nicht,
weil der dort pragende Gesichtspunkt der Arbeitsfahigkeit fir den hier verfolgten

Anwendungsbereich zu kurz griffe.

Zu 8 3 (Geltungsbereich)

Mit der Beschreibung des Anwendungsbereichs wird klargestellt, dafl3 es sich um
ein Gesetz handelt, das direkt nur die offentliche Verwaltung bindet. Fur eine
weitergehende Verpflichtung auch Privater kann eine ausreichende Rechts-
grundlage nicht gesehen werden. Zwar ware die Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums moglicherweise ein Ansatzpunkt fur in dieser Richtung weitergehende U-
berlegungen; es fehlt aber insoweit zumindest noch an einem gesellschaftlichen

Konsens, der ausreichen wirde, um derartige Regelungen zu tragen.

Zu 8 4 (Behindertenbeauftragte des Landes)

Die Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes machen Organe erforderlich, die in
diesem Sinne handeln kdonnen. Die Besonderheit der Interessen und Bedurfnis-
se Behinderter, die haufig nur als Randgruppe gesehen oder dorthin abgedrangt
werden, lassen es geboten erscheinen, eine unabhangige Instanz einzurichten,
die allein den Zielen dieses Gesetzes verpflichtet ist. Die Funktion der oder des
Behindertenbeauftragten des Landes ist nach dem Bilde der Landesbeauftragten

fur den Datenschutz konzipiert.
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Zu Absatz 1

Als Eignungsvoraussetzung ist vorgesehen, dal3 die oder der Behindertenbeauf-
tragte des Landes selbst behindert ist und aus eigener Wahrnehmung die Prob-
leme Behinderter kennt. Eine juristische Ausbildung wird hingegen fir entbehr-
lich gehalten, nicht hingegen eine Lebenserfahrung, die mit der Vollendung des

35. Lebensjahres vermutet werden kann.

Zu Absatz 2 bis 4

Die Unabhangigkeit der oder des Behindertenbeauftragten des Landes erfordert
auch eine ausreichende Ausstattung mit Personal und Sachmitteln, die Uber-
haupt erst die effektive Wahrnehmung des Amtes erméglichen. Wegen der Be-
deutung des Amtes ist fur den Fall einer Verhinderung eine Vertretungsregelung

erforderlich.

Zu 8 5 (Aufgaben der oder des Behindertenbeauftragten des Landes)

Zu Absatz 1

Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes mussen in die Ablaufe der 6f-
fentlichen Verwaltung einbezogen werden. Das setzt zunachst voraus, daf durch
Informationspflichten sichergestellt ist, dal3 sie oder er Uberhaupt Kenntnis von
relevanten Vorgangen erhélt. Ferner ist die oder der Behindertenbauftragte des
Landes besonderer Weise berufen, gegenuber den Organen der Legislative wie

der Exekutive in einschlagigen Fragen sachkundig Stellung zu nehmen.

Zu Absatz 2

Durch regelmaRige Berichte an den Landtag wird sichergestellt, daf? den Abge-

ordneten des Landtages die Entwicklungen in Behindertenfragen zur Kenntnis

gebracht werden.
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Zu Absatz 3

Um zu gewahrleisten, dal® die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ge-
meinsam mit den Behorden und sonstigen offentlichen Stellen Erkenntnisse ge-
winnen und Lésungen entwickeln kann, wird explizit eine Verpflichtung zur Un-
terstutzung formuliert. Es wird klargestellt, daf? auch die Berechtigung zur Ein-

sichtnahme in Akten besteht, die allerdings bei Personalakten eingeschrankt ist.

Zu Absatz 4

Eine besondere Berichtspflicht trifft die offentlichen Arbeitgeber im Hinblick auf
die Erfullung ihrer Beschéaftigungspflicht nach dem Schwerbehindertengesetz
und nach § 15 Absatz 1.

Zu Absatz 5

Die oder der Behinderbeauftragte des Landes arbeitet eng mit dem Landesbeirat
fur Behinderte zusammen, dem sie oder er ohne Stimmrecht angehdrt. Sie oder
er ist an Beschlisse des Landesbeirates fur Behinderte nicht férmlich gebunden,
hat diese aber zu beachten. Eine strenge Bindung an die Beschlisse des Lan-
desbeirates fur Behinderte wird wegen der hier pragenden Unabhangigkeit der
oder des Behindertenbeauftragten des Landes, die auch in dieser Hinsicht be-

stehen soll, nicht vorgeschlagen.

Zu Absatz 6

Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes soll auch in direkter Weise
wahrnehmen, wo und auf welche Weise Behinderte in ihren Rechten beeintrach-
tigt werden. Sie oder er soll auch zu Eingaben, die im Zusammenhang mit dem

Petitionsrecht stehen, Stellung nehmen kdnnen.
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Zu 8 6 (Beanstandungen)

Mit dem hier vorgesehenen Verfahren wird aus dem Kanon der Mittel des Auf-
sichtsrechts lediglich auf die Instrumente der Aufforderung zur Stellungnahme
sowie der Beanstandung zuriickgegriffen. Weitergehende Mittel sind nicht vor-
gesehen, weil die Aufgabe der oder des Behindehindertenbeauftragten des Lan-
des hauptsachlich darin gesehen wird, das Bewulitsein fir die notwendigen
Malnahmen und Veranderungen zu schaffen und entsprechende Prozesse an-
zustoRRen. Diese missen dann aus der entsprechenden Behérde oder Stelle
heraus entwickelt werden. Ein Eingriff durch die Behindertenbeauftragte oder
den Behindertenbeauftragten des Landes ware insoweit nicht sachdienlich. Hin-
gegen wird ausdrtcklich eine Beratungspflicht im Sinne eines Vorschlages einer

positiven MalRnahme im Falle eines Verstol3es begriindet.

Zu 8 7 (Landesbeirat fur Behinderte)

Zu Absatz 1

Der Landesbeirat fur Behinderte ist eine Interessenvertretung, die die Funktion

der oder des Behindertenbeauftragten des Landes erganzt und unterstutzt.

Zu Absatz 2

In dem Landesbeirat fir Behinderte werden auf Landesebene die Vertretungen
der Selbsthilfevereinigungen und anderer Selbstvertretungsorgane der Behinder-
ten reprasentiert. Hier ist die Schnittstelle fur die Zusammenfassung und Artiku-
lation der Interessen und Bedurfnisse der Behinderten gegentber der Legislative
und der Exekutive sowie umgekehrt fur die Wahrnehmung der Vorhaben, die
Behinderte auf Landesebene betreffen, und die Weiterleitung der entsprechen-
den Informationen an die Behinderten. Als Eignungsvoraussetzung gilt auch hier
die eigene Erfahrung mit der Behinderung und deren Auswirkung. Die Regelun-

gen hinsichtlich der Struktur des Landesbeirates fir Behinderte sind auf das
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Wesentlichste beschrankt. Es wird nur festgelegt, dal3 eine Vorsitzende oder ein
Vorsitzender zu wahlen ist und eine Geschaftsstelle bei der oder dem Behinder-

tenbeauftragten des Landes angegliedert wird.

Zu Absatz 3

AulBer den stimmberechtigten Interessenvertreterinnen und -vertretern gehéren
dem Landesbeirat fur Behinderte Reprasentanten der Organisationen an, die fur
die Arbeit fir und mit Behinderten besonders wichtig sind und die Gber besonde-
re Sachkunde verfigen. Durch deren friihzeitige Beteiligung sollen der Diskurs,
die Erkenntnis und die praktische Umsetzbarkeit von Planungen geférdert wer-

den.

Zu Absatz 4

Die oder der Behindertenbeauftragte des Landes ist dem Landesbeirat fir Be-
hinderte assoziiert, ohne allerdings dort ein Stimmrecht zu haben. Zwar ware es
denkbar, die Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauftragten des
Landes als Vollmitglied mit einem Stimmrecht auszustatten; dagegen spricht a-
ber, dal3 eine solche Verknupfung zwangslaufig die unabhangige Stellung ein-
schranken und zu einer starkeren Einbindung der oder des Behindertenbeauf-

tragten des Landes in die Verbandspolitik flihren wirde.

Zu 8 8 (Kommunale Behindertenbeauftragte)

Mindestens ebenso wichtig wie auf Landesebene sind kommunale Behinderten-
beauftragte, die auf der unteren Verwaltungsebene, an der Schnittstelle zu den

behinderten Blrgern fir die Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes sorgen.
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Zu Absatz 1

Aus der Erkenntnis, dal’ der Aufwand flr die Bestellung einer oder eines Behin-
dertenbeauftragten erst ab einer bestimmten Grél3e einer Gemeinde verhaltnis-
maRig ist, wird eine Untergrenze bei 1.000 Einwohnern gezogen. Bei Gemeinden
von dieser Grolle an, wird ein solcher Bedarf vermutet. Kleinere Gemeinden
kénnen bei Bedarf Behindertenbeauftragte wéahlen. Das Amt ist ein Ehrenamt,
fur das aulRer dem passiven Wabhlrecht zur Gemeindevertretung eine aus dem
Erlebnis der eigenen Behinderung resultierende Sachkunde vorausgesetzt wird.
Die Rechtsstellung der oder des Behindertenbeauftragten ist derjenigen der or-
dentlichen Ratsmitglieder angendhert. Die Unabhangigkeit der oder des Behin-
dertenbeauftragten wird dadurch gewahrleistet, dal? eine Abwahl nur auf den
einstimmigen Beschlu3 des Behindertenbeirates erfolgen kann und einer qualifi-

zierten Mehrheit bedarf.

Zu Absatz 2

Von besonderer Bedeutung ist das Antragsrecht der oder des Behindertenbeauf-
tragten, wodurch es mdglich wird, den Gemeinderat mit Anliegen zu befassen,
die behinderte Burgerinnen und Burger betreffen. Eine Auskunfts- und Unterstit-
zungspflicht stellt sicher, dal3 die oder der Behinderbeauftragte die Aufgaben

sachgerecht wahrnehmen kann.

Zu Absatz 3

Um die Erfullung der Verpflichtung zur Beschéftigung Behinderter abzusichern,
wird der oder dem Behindertenbeauftragten die Befugnis eingeraumt, die Auf-
stellung einer verbindlichen Planung zu verlangen, die nachprtfbare Schritte zur
Verbesserung der Beschaftigungssituation Behinderter enthalt.

Zu Absatz 4

Wie auch auf Landesebene hat die oder der Behindertenbeauftragte bei Versto-

Ben keine Eingriffsrechte sondern ist beschrankt darauf, erforderlichenfalls eine
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Beanstandung gegentber der Blurgermeisterin oder dem Blrgermeister zu au-

Rern, deren Aufgabe es dann ist, fur Abhilfe zu sorgen.

Zu Absatz 5

Fur den ortlichen Bereich ist die oder der Behindertenbeauftragte auch die zu-

standige Stelle, um Eingaben Behinderter entgegenzunehmen.

Zu Absatz 6

Fur die Landkreise ist die entsprechende Anwendung der vorstehenden Absatze

vorgesehen.

Zu 8 9 (kommunale Behindertenbeirate)

Zu Absatz 1

Aus Grinden der VerhaltnismaRigkeit wird ein Behindertenbeirat erst fur Ge-
meinden mit mehr als 20.000 Einwohnern vorgeschrieben. Die Behindertenbeira-
te haben ahnlich wie die Jugendhilfeausschiisse nach § 71 des Achten Buches
des Sozialgesetzbuches die Rechtsstellung von Ausschiissen, fur die sich das
weitere aus 8 53 der Niedersachsischen Gemeindeordnung beziehungsweise
aus § 47b der Niedersachsischen Landkreisordnung ergibt. Ahnlich wie der Ju-
gendhilfeausschul3 setzt sich der Behindertenbeirat aus Mitgliedern der Kommu-
nalvertretung oder von dieser gewéhlten Mannern und Frauen einerseits sowie
andererseits aus betroffenen Personen zusammen, die auf Vorschlag der ortli-
chen Selbsthilfevereinigungen oder anderer in der Arbeit behinderter Menschen
tatigen gemeinnitzigen Vereinigungen gewdahlt werden. Auch auf der 6rtlichen
Ebene sind Behindertenbeauftragte und Behindertenbeirat zwar komplementar,
aber in der Weise getrennt, daf3 die oder der Behindertenbeauftragte dem Be-

hindertenbeirat ohne Stimmrecht zugehort.
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Zu Absatz 2

Der Aufgabenbereich, fir den der Behindertenbeirat zustandig ist, konzentriert

sich auf die Planung und Festlegung der Forderung fur den 6értlichen Bereich.

Zu Absatz 3

Ahnlich wie der JugendhilfeausschuR hat der Behindertenbeirat in dem ihm von
der kommunalen Vertretungskoérperschaft eingeraumten Rahmen das Recht, U-
ber die Grundzlge der zu vergebenden Mittel zu bestimmen. Dartber hinaus hat
er das Recht, den Rat oder Kreistag mit Angelegenheiten zu befassen, die Be-
hinderte betreffen. Fur die winschenswerte Transparenz und Burgerndhe sorgt

die Offentlichkeit der Behindertenbeiratssitzungen.

Zu Absatz 4

Die Verzahnung von Behindertenbeirat und Behindertenbeauftragter oder Be-
hindertenbeauftragtem wird abgesehen von der in Absatz 1 geregelten Mitglied-
schaft der oder des Behindertenbeauftragten im Behindertenbeirat durch eine In-
formationspflicht und die Befugnis des Behindertenbeirates bewirkt, von ihr oder
ihm eine Stellungnahme zu den Beschliissen des Behindertenbeirates einzufor-

dern.

Zu 8 10 (Verwaltungsstellen)

Zu Absatz 1

Fur die Umsetzung der Aufgaben und Ziele nach diesem Gesetz erweist es sich
als notwendig, verwaltungsorganisatorische Mal3hahmen zu ergreifen, die si-
cherstellen, dafl3 Verwaltungsentscheidungen, die die Lebensbedingungen Be-
hinderter betreffen, als Querschnittsaufgabe verstanden werden. Dies betrifft vor
allem den Bereich der Leistungsverwaltung, wo nebeneinander Jugendhilfe und

Sozialhilfe verwaltet werden sowie innerhalb der Sozialamter die Aufgliederung
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in Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur
Pflege. Letzteres kann ohne weiteres dazu fuhren, dafd fur eine behinderte Per-
son innerhalb eines Sozialamtes vier Akten gefiihrt und vier verschiedene Stellen
zustandig sind. Demgegenuber wird hier fur die effektive Wahrnehmung der Be-
lange der Behinderten das Gesamtfallprinzip vertreten. Da hier lediglich eine An-
derung der Organisation vorgesehen ist, dirfte sich eine solche Anderung weit-

gehend kostenneutral umsetzen lassen.

Zu Absatz 2

Aufgabe dieser Verwaltungsstellen ist Gber die Verwaltung der Sozialleistungen
nach diesem Gesetz und anderen Vorschriften hinaus die Planung der Daseins-
vorsorge fur Behinderte in verschiedenen Bereichen insbesondere im hauslichen

aber auch im weiteren sozialen Bereich.

Zu Absatz 3

Im Rahmen ihrer Planungszustandigkeit haben die Stellen auch die Aufgabe, mit
anderen Behoérden, Selbsthilfevereinigungen und anderen Vereinigungen zu-
sammenzuwirken, um durch eine abgestimmte Planung maoglichst effektiv die

Lebenssituation behinderter Menschen zu verbessern.

Zu 8 11 (Selbsthilfeeinrichtungen)

Zu Absatz 1

Fur die Verbesserung der Lebenssituation Behinderter ist es erforderlich, soziale
Zusammenhange im Sinne einer Vernetzung herzustellen, die als Systeme der
gegenseitigen Hilfeleistungen in Selbsthilfeeinrichtungen einen hohen Grad an
Selbstbestimmung ermdéglichen. Neben diesen Einrichtungen soll die Tatigkeit
gemeinnitziger Vereinigungen geférdert werden, die Selbsthilfe oder Unterstit-
zung behinderter Menschen als Zweck verfolgen. Hierbei wird der Schwerpunkt

auf eine ehrenamtliche Téatigkeit gelegt, die die bislang brachliegende Bereit-
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schaft und Fahigkeit der Burgerinnen und Blrger zu sozialem Engagement nutz-
bar macht. Die Organisation und Verwaltung von Nachbarschafts- und anderen
Hilfsdiensten ermdglicht es auch, zusatzliche gemeinnttzige Tatigkeiten fur Per-
sonen anzubieten, die Sozialhilfe beziehen und gerne zu einer sinnfillenden Ta-
tigkeit bereit sind, die ihnen soziale Anerkennung vermittelt und ihr Selbstwertge-
fuhl steigert. Es versteht sich von selbst, dal3 bei Dienstleistungen auf einer sol-
chen Basis neben einer Aufwandsentschadigung ein ausreichender Versiche-

rungsschutz fur die so tatig werdenden Personen gewahrleistet sein muf3.

Zu Absatz 2

Die Forderung fur die vorgenannten Organisationen kann auf die unterschied-
lichste Weise erfolgen. Neben Betriebskostenzuschiissen kommen auch Sach-
leistungen wie die Nutzung von Raumlichkeiten oder Einrichtungen in Betracht.
In jedem Falle soll bei der Forderung der Schwerpunkt auf der selbstbestimmten

Lebensfiihrung der Behinderten liegen.

Zu 8 12 (Anspruch auf Assistenz)

Zu Absatz 1

Ausgehend von der oder dem Behinderten werden hier zwei Ansprtiche begrin-
det, ndmlich einmal der Anspruch auf Sachleistungen und zum anderen der An-
spruch auf eine einheitliche Entscheidung aus einer Stelle. Wahrend der erstge-
nannte Anspruch, soweit er nicht auf gesetzliche Sozialleistungen gerichtet ist,
nach Malligabe der vom Rat oder Kreistag bereitgestellten Mittel und der vom
Behindertenbeirat aufgestellten Vergaberichtlinien zu bescheiden ist, stellt der
zweitgenannte sicher, dal3 sozusagen aus einer Hand eine Entscheidung unter
Einbeziehung des Gesamtbedarfes und aller in Betracht kommenden An-

spruchsgrundlagen erfolgt.
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Zu Absatz 2

Die Assistenzleistungen in diesem Bereich betreffen vor allem den Bereich der
selbstbestimmten Lebensfiihrung. Soziale Kontakte, die ein System der gegen-
seitigen Hilfeleistungen fordern, sollen unterstitzt werden, ebenso das Leben
von Familien mit behinderten Kindern oder behinderten Eltern, die besonderer

Forderung bedurfen.

Zu Absatz 3

Das Verhaltnis des Anspruches nach Absatz 1 zu anderen Sozialleistungen wird
SO vorausgesetzt, dal3 es sich bei ersteren um freiwillige Leistungen handelt, die
erganzend zu den Pflichtleistungen nach anderen Vorschriften hinzutritt. Durch
die Regelung der Zustandigkeit und des Verfahrensablaufes soll sichergestellt
werden, dald die oder der Behinderte sich an die ortlich zustandige Stelle wen-
den und von dort eine Entscheidung unter Einbeziehung aller einschlagigen Leis-
tungsvorschriften erhalten kann und - anders als dies zum Teil bisher gehand-
habt wird - nicht von einem Amt zu einem anderen geschickt wird, weil dieses
zustandig sei oder dort ein vorrangiger Anspruch geltend gemacht werden mus-

se.

Zu 8 13 (Zuschisse des Landes)

Zu Absatz 1

An der institutionellen Forderung der Selbsthilfeeinrichtungen beteiligt sich das

Land bei den Investitionskosten, wéahrend die kommunale Forderung die Be-

triebskosten betrifft.

Zu Absatz 2

Die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich tatigen Personen stellt eine tberortli-

che Aufgabe dar, die in die Zustandigkeit des Landes fallt.
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Zu Absatz 3

Die Behinderung von Kindern stellt Familien - meistens dort die Mutter - vor gra-
vierende Probleme bei der Organisation von Transporten. Diese mussen zeitlich
mit den hauslichen Ablaufen koordiniert werden und Uberfordern haufig das an
Wartezeiten und Wegstrecken Zumutbare. Selbst bei der Organisation von
Fahrdiensten sind teilweise tagliche Fahr- und Wartezeiten von mehr als drei
Stunden zu ertragen, was fir die Kinder unzumutbar ist. Aber auch der teilweise
sehr hohe Zeit- und Betreuungsaufwand im hauslichen Bereich engt die Zeit, die
fur notwendige Wegstrecken zur Verfugung steht, aul3erordentlich ein. Da zu-
dem andere Sozialleistungen zur Deckung dieses Bedarfes regelmal3ig nicht zur
Verfiigung stehen (diese werden hauptsachlich zum Erreichen des Arbeitsplat-
zes zur Verfigung gestellt), wird fur bestimmte Falle eine solche Beihilfe flr er-

forderlich angesehen.

Zu Absatz 4

Die Entwicklung der EDV-gestutzten Technologie zur Unterstlitzung Behinderter
bietet in verschiedener Hinsicht neue Chancen. Zum einen erlaubt sie den Be-
hinderten eine weitaus bessere Ausnutzung ihrer Fahigkeiten, so z. B. wenn
Blinde mit einem PC mit Sprachsteuerung, Scanner und Brailletastatur in die La-
ge versetzt werden, gedruckte Literatur auch ohne Vorlesekraft auszuwerten und
selbst Texte in Normalschrift zu entwerfen. Zum anderen bietet diese Technolo-
gie bisher noch kaum genutzte Wachstumschancen mit entsprechenden Ar-
beitsplatzen. Von daher stellt sich eine solche Foérderung durch das Land nicht
nur als Investition zugunsten Behinderter, sondern auch als Foérderung der

Technologie dar.

Zu Absatz 5

Die Ausformulierung der Einzelheiten soll der Landesregierung uberlassen wer-

den, die zum Erlal3 entsprechender Verordnungen erméchtigt wird.
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Zu 8 14 (Arbeitsbefreiung)

Zu Absatz 1

Ahnlich wie im Bereich der Jugendpflege (Gesetz vom 29.06.1962 Nds.GVBI.
S. 74) soll das ehrenamtliche Engagement in der Behindertenhilfe dadurch un-

terstutzt werden, dal3 ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung begrindet wird.

Zu Absatz 2

Um sicherzustellen, dal3 nur der hier angesprochene Adressatenkreis begunstigt
wird, ist es erforderlich, dal3 eine entsprechende Feststellung verbindlich getrof-

fen wird.

Zu 8 15 (Beschaftigungspflicht)

Im Hinblick auf die Beschéftigung Behinderter kommt dem offentlichen Dienst
eine Vorbildfunktion zu. Wird festgestellt, dal? dort durchgéangig die in 8§ 5 Abs.1
Schwerbehindertengesetz begrindete Beschéaftigungspflicht nicht erfullt wird, ist
dies nicht akzeptabel. Uber die im Schwerbehindertengesetz begriindete Ver-
pflichtung hinaus wird eine Verpflichtung auch zu angemessener Berlcksichti-

gung auf Beforderungsstellen und Fuhrungspositionen als notwendig erkannt.

Zu Absatz 1

Bei der Foérderung der Beschaftigung Behinderter ist fur die Moglichkeit berufli-
cher Entwicklung Sorge zu tragen; auf die sich aus § 50 Absatz 1 Schwerbehin-
dertengesetz ergebende Verpflichtung wird hierbei hingewiesen. Es soll auch
darauf geachtet werden, dal’ Arbeitsplatze und -bereiche so zugeschnitten sind,

daRR nach Mdglichkeit auch Behinderte die Aufgaben wahrnehmen kdnnen.
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Zu Absatz 2

Kern der Beschaftigungspflicht ist die Einhaltung der Beschaftigungspflicht nach
8 5 Absatz 1 Schwerbehindertengesetz. Die Moglichkeit, sich der Beschéfti-
gungspflicht zu entziehen und die Ausgleichsabgabe gewissermallen als ,lastige
Alternative” in Kauf zu nehmen, wird erheblich eingeschrankt. Die Schwerbehin-
dertenvertretung wird in die Lage versetzt, dadurch auf die Beschaftigung Behin-
derter zu drangen, dal3 die Besetzung von Stellen mit Nichtbehinderten nicht
vollzogen werden kann. Bei der Auslbung des insoweit eingeraumten Ermes-
sens wird die Schwerbehindertenvertretung unter anderem auch bericksichtigen
mussen, in welchem Umfang Behinderte mit einer Beeintrachtigung geringeren
Grades beschaftigt werden. Der Widerspruch der Schwerbehindertenvertretung
hat aufschiebende Wirkung. Die Dienststelle hat die Letztentscheidung, mul3 a-
ber vor einer Zuriickweisung des Widerspruches die zustandige Behindertenbe-

auftragte oder den zustandigen Behindertenbeauftragten beteiligen.

Zu 8 16 (Auftragsvergabe und Leistungsgewahrung)

Die EinfluBnahme auf Private zur Durchsetzung der Ziele des Gesetzes ware im
Hinblick auf die Sozialbindung des Eigentums im gewissen Umfang auch durch
Eingriffsregelungen denkbar. Solche werden hier aber nicht vorgeschlagen.
Vielmehr wird auf positive Anreize gesetzt, die bei der Vergabe von Auftragen
oder Fordermitteln zum Tragen kommen kénnen (vgl. insoweit auch 88 14 und
15 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Mannern im o6ffentlichen
Dienst im Land Brandenburg vom 04.07.1994 GVBI.S.254).
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Zu 8 17 (Verwaltungsverfahren)

Zu Absatz 1

Da davon auszugehen ist, daf3 die mit der Ausfihrung dieses Gesetzes befal3ten
Stellen im dbrigen hauptsachlich Aufgaben der Sozialverwaltung wahrnehmen,
wird es aus Grunden der Verwaltungsvereinfachung und Rechtssicherheit als
sachdienlich angesehen, das Verfahrensrecht nach dem Zehnten Buch des So-

zialgesetzbuches als einheitliches Verwaltungsverfahrensrecht vorzuschreiben.

Zu Absatz 2

Fur Personen, die mit Beeintrachtigungen leben, die die Kommunikation behin-
dern, stellt der Kontakt zu Behdrden eine erhebliche Schwierigkeit dar. Im bei-
derseitigen Interesse wird es zur Pflicht der Behdrdenseite gemacht, die etwa er-

forderlichen Mittel und Dienste bereitzuhalten oder hinzuzuziehen.

Zu § 18 (Rechtsschutz)

Zu Absatz 1

Werden Behinderte durch MalRhahmen beeintrachtigt oder wird ihnen ein be-
rechtigter Anspruch nicht erfullt, fehlt ihnen haufig die Kraft, inre Rechte durch-
zusetzen. Solche Vorgange sind aber oft symptomatisch fir bestimmte Situatio-
nen und reichen in ihrer Bedeutung Uber den Einzelfall hinaus. Es besteht daher
ein oOffentliches Interesse an der Durchsetzung der Ziele dieses Gesetzes auch
in individuellen Verfahren. Da Verwaltungsrechtsschutz regelméfig davon ab-
hangt, dal3 der Klager eine unmittelbare Verletzung seiner Rechte geltend ma-
chen kann, bedarf die Ausweitung der Klagbefugnis gemaf 8 42 Absatz 2 Ver-
waltungsgerichtsordnung einer entsprechenden gesetzlichen Regelung. Aul3er
fur die Behindertenbeauftragten wird auf diese Weise auch eine Klagbefugnis fur

Verbéande begrindet.
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Zu Absatz 2

Im Falle einer Personalentscheidung, die Behinderte benachteiligt oder deren
Anspruch auf Gleichstellung und Férderung nicht hinreichend beachtet, ist es fir
die Behinderten regelmalig schwierig, nachzuweisen, dal3 eine Entscheidung zu
ihren Gunsten nicht mdglich gewesen ware. Da es sich um amtsinterne Vorgan-
ge handelt, erscheint es als ein Gebot der Fairnel3, der Behérdenseite insoweit

die Darlegungs- und materielle Beweislast aufzuerlegen.

Zu Absatz 3

Fur den Fall, daf? es - bei Schadensersatzanspriichen - darauf ankommt, ob ein
Verstol3 gegen die Vorschriften dieses Gesetzes schuldhaft erfolgt ist, erscheint
es im Sinne der Realisierung der Zwecke des Gesetzes gerechtfertigt, den Be-
hinderten die Darlegungslast hinsichtlich der objektiven Seite der Benachteili-
gung oder Behinderung aufzuerlegen. Ist dieser Nachweis gefihrt, wird ein Ver-
schulden vermutet; diese Vermutung kann aber von der Behdrde widerlegt wer-

den.

Zu Artikel lll (Kindertagestattengesetz)

Allgemeines

Das Kindertagesstattengesetz enthélt in seiner bisherigen Fassung bereits
Grundlagen fir eine integrative Erziehung und Betreuung behinderter Kinder.

Diese Ansatze werden konsequent weiter verfolgt und ausgebaut.
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Zu den Einzelvorschriften

Zu Nummer 1

Um die Voraussetzungen fur die integrative Betreuung behinderter Kinder zu
verbessern, werden die Anforderungen an die raumliche Gestaltung und Aus-

stattung entsprechend spezifiziert.

Zu Nummer 2

Da der Gesichtspunkt der integrativen Betreuung fuihrend ist, wird der Anspruch
auf einen Kindergartenplatz fur behinderte Kinder im Sinne des Rechtes der EI-
tern modifiziert, die Kinder nach Wahl in einer Einrichtung gemeinsam mit nicht-

behinderten Kindern oder in einer besonderen Einrichtung betreuen zu lassen.

Zu Artikel IV (Schulgesetz)

Allgemeines

Auch im Schulbereich wird der Ansatz zugunsten einer integrativen Schulerzie-
hung weiterverfolgt. Die Anderungen schaffen hierfir die notwendigen rechtli-

chen Grundlagen und sehen notwendige organisatorische Veranderungen vor.

Zu den Einzelvorschriften

Zu Nummer 1

An die Stelle der bisherigen Regelung, die zwar fir den Regelfall die integrative
Beschulung forderte, aber unter dem Vorbehalt der organisatorischen, personel-
len und sachlichen Gegebenheiten stand, wird nunmehr fir den Regelfall ein un-
eingeschranktes Wabhlrecht eingefuhrt. Die Erfahrung mit der bisherigen Rege-

lung zeigt, dal’ die integrative Beschulung zu haufig von dem Willen und Enga-
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gement der in den einzelnen Einrichtungen und Behdrden entscheidenden Per-
sonen abhangt, die von der Bedeutung der integrativen Beschulung offenbar
sehr unterschiedliche Einschatzungen haben. Von daher dirfte der Durchbruch
fur die Ziele der integrativen Unterrichtung von einer klaren gesetzgeberischen
Entscheidung abhangen, dieses Prinzip durchzusetzen. Die bisher vorgelagerte
Frage, ob dies denn in organisatorischer, personeller und sachlicher Hinsicht
durchfihrbar ware, wird nunmehr zur nachgeordneten Frage, wie sich die ge-
setzgeberische Entscheidung umsetzen lal3t. Das ,Wie" zu entscheiden, ist Auf-
gabe der Verwaltung, die sich auch der Frage adaquater Unterrichtung Schwer-
horiger und Gehorloser annehmen mul3. Eine Beschulung in Sonderschulen soll
nach Wahl der Eltern oder der volljahrigen Schilerinnen und Schiler weiterhin

maoglich bleiben.

Zu Nummer 2

Ein besonderer Regelungsbedarf wird im Hinblick auf die Sonderschulen fir
Schwerhoérige und Gehdrlose gesehen. Hier liegt der Schwerpunkt auf einer
maoglichst frihen Entwicklung des Sprachverstandnisses. Es entspricht dem wis-
senschaftlichen Erkentnisstand, daf’ die Sprache die wesentliche Tragerin fur die
Entwicklung der in unserer Gesellschaft relevanten Intelligenz und die Grundlage
fur eine soziale Integration ist. Die Bedeutung eines moglichst frihen Spracher-

werbs kann von daher nicht hoch genug eingeschéatzt werden.

Zu Nummer 3

Die integrative Beschulung setzt voraus, dald die Schulen mit den Behdrden eng
zusammenarbeiten, die im aul3erschulischen Bereich die Assistenz und sonsti-
gen Hilfen zur Entwicklung der behinderten Schuilerinnen und Schuiler gewahr-

leisten.
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Zu Nummer 4

Die integrative Beschulung setzt bei Schilerinnen und Schilern mit Sehbehinde-
rungen die Einfihrung adaquater Lernmittel voraus, die eine entsprechende

selbstandige Nachbereitung des Wissensstoffes - z. B. am PC - erméglichen.

Zu Nummer 5

Nach der bisher tUberwiegenden Auffassung war es Aufgabe der Schulen, das
fur eine zielgleiche oder zieldifferente Unterrichtung erforderliche padagogische
Personal zu stellen, nicht aber das zur personlichen Assistenz erforderliche.
Hieraus hat sich eine Diskussion ergeben, in der regelmafdig tber die Abgren-
zung und die Verpflichtung der Trager der Sozialhilfe zur Zahlung der Kosten der
personlichen Assistenz gestritten wurde, die bis hin zu gerichtlichen Eilverfahren
gefuhrt hat. Um den Betroffenen kiunftig derartige Auseinandersetzungen zu er-
sparen und die gesamte notwendige Betreuung in einer Hand zu konzentrieren,
wird klargestellt, daf3 auch das fir die persénliche Assistenz notwendige Perso-

nal in einem unmittelbaren Dienstverhaltnis zum Land steht.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine Folgednderung zu Nummer 7.

Zu Nummer 7

Da die integrative Unterrichtung als Regelfall gilt, wird die Erfullung der Schul-
pflicht durch den Besuch einer Sonderschule zu einer fakultativen Ausnahme.
Fur den Fall, daRR wegen der Schwere der Beeintrdchtigung ein Schulbesuch
nicht moglich ist, Uberwiegen die Gesichtspunkte der Eingliederungshilfe, wes-
wegen dem hierfur zustandigen Sozialleistungstrager gemeinsam mit dem Erzie-

hungsberechtigten die Entscheidung tbertragen werden kann, auf welche Weise
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die Schulpflicht zu erfillen ist. Fur eine Anordnung der Schulbehérde, die Schi-
lerin oder den Schiler in einem Heim oder einer Pflegefamilie unterzubringen,

wird im vorliegenden Zusammenhang kein Bedarf gesehen.

Zu Artikel V (Hochschulgesetz)

Zu Nummer 1

Es soll sichergestellt werden, dal3 eine der Begabung und Befahigung behinder-
ter Studentinnen und Studenten sowie des wissenschaftlichen und des kinstleri-
schen Personals gerecht werdende Entwicklung erfolgt, die die besonderen Be-

durfnisse dieses Personenkreises bericksichtigt.

Zu Nummer 2

Auch bei der Ausgestaltung der Studiengange soll den Bedirfnissen von Stu-
dentinnen und Studenten, die in ihrer Kommunikationsfahigkeit oder Motorik ein-

geschrankt sind, frihzeitig Rechnung getragen werden.

Zu Nummer 3

Um feststellen zu kénnen, ob sich die Ziele des Gesetzes auch im Hochschulbe-
reich mit den hier bisher eingesetzten Mitteln realisieren lassen, ist in dem nach
8 10 Absatz 1 geschuldeten Bericht auf die Situation behinderter Studentinnen,
Studenten und des wissenschatftlichen oder kiinstlerischen Personals besonders

einzugehen.
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Zu Artikel VI (Graduiertenférderung)

Der besonders schwierigen Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses mit
Behinderungen soll dadurch Rechnung getragen werden, dal3 sowohl der Zeit-
raum fur die Forderung als auch die Hohe des Stipendiums verdoppelt werden

kann.

Zu Artikel VII (Bauordnung)

Allgemeines

Schon in den letzten Jahren sind einige Anderungen des Bauordnungsrechts
vorgenommen worden, um den Bedurfnissen Behinderter bei der Nutzung von
Baulichkeiten Rechnung zu tragen. Diese werden allerdings als noch unzurei-

chend angesehen, um etwa der Forderung nach Barrierefreiheit zu gentigen.

Zu den Einzelvorschriften

Zu Nummer 1

Bei der Formulierung der grundlegenden Anforderungen an bauliche Anlagen ist
es erforderlich, auf die Notwendigkeit der Beachtung der Grundsétze barriere-
freien Wohnens hinzuweisen. Damit wird ein Prinzip konkretisiert, das fir die

Nutzung von Baulichkeiten durch Behinderte grundlegenden Charakter hat.
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Zu Nummer 2

Die Zuganglichkeit und Nutzbarkeit von offentlichen und Wohngebauden muf3
von vornherein den Bedurfnissen Behinderter Rechnung tragen. Die vorgesehe-
nen Vorgaben gelten aber aus Griunden der Verhaltnismagigkeit fur Ein- oder

Zweifamilienhauser nicht.

Zu Nummer 3

Fur Behinderte, die in ihrer Mobilitat eingeschrankt und auf Gehhilfen oder einen
Rollstuhl angewiesen sind, ist die Verfiigbarkeit eines wohnungsnahen Einstell-

platzes eine wichtige Voraussetzung fur behindertengerechtes Wohnen.

Zu Nummer 4

Je nach Art der Behinderung benotigen Behinderte flr die Fortbewegung aul3er-
halb der Wohnung einen anderen Rollstuhl als innerhalb der Wohnung. Dies be-
trifft vor allem groRere Selbstfahrer-Rollstiihle. Die sichere Unterbringung der
nicht in der Wohnung genutzten Rollstiihle stellt ein Problem dar, das bereits bei

der Neuerrichtung von Geb&uden bedacht sein mul3.

Zu Nummer 5

Die Aufzahlung der baulichen Anlagen, fir die besondere Anforderungen an die
Zuganglichkeit und Nutzbarkeit gestellt werden, wird um Verkaufsstatten, Gast-
statten und Beherbergungsbetriebe erweitert, weil gerade die Nutzung solcher
Baulichkeiten fur die Teilnahme Behinderter am taglichen Leben ganz wesentli-
che soziale Bedeutung hat. Bei der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen
sichert ein Zustimmungsvorbehalt zugunsten des oder der Behindertenbeauf-
tragten die hinreichende Berucksichtigung der Belange Behinderter, was unter

anderem in entsprechenden Nebenbestimmungen seinen Niederschlag finden
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kann. Um die zlgige Abwicklung zu gewahrleisten und auch nicht in jedem Ein-
zelfall eine ausdriickliche Stellungnahme des oder der Behindertenbeauftragten
erforderlich zu machen, wird die Erteilung der Zustimmung fingiert, wenn sie

nicht innerhalb von 14 Tagen verweigert worden ist.

Zu Nummer 6

Die Aufzahlung der besonderen Anforderungen an bauliche Anlagen oder Rau-
me besonderer Art oder Nutzung wird um den Gesichtspunkt der Zuganglichkeit
und Nutzbarkeit durch Behinderte erweitert. Das ermoglicht es, diesbezlglich im

Einzelfall noch weitergehende Anforderungen zu stellen.

Zu Nummer 7

Als flankierende MalRnahme wird der Katalog der Ordnungswidrigkeiten um den
Verstol3 gegen die Vorschriften Uber das barrierefreie und behindertengerechte

Bauen erweitert.

Zu Artikel VIl (Allgemeine Durchfihrungsverordnung zur Bau-

ordnung)

Die Definition der Begriffe wird um den des barrierefreien Bauens erweitert und
durch die Bezugnahme auf die DIN 18024 Teil | und Il und DIN 18025 als Min-

destvoraussetzung konkretisiert.
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Zu Artikel IX (Denkmalschutzgesetz)

Malnahmen, die die Zuganglichkeit von Denkmalen fir Behinderte erleichtern,

sollen begiinstigt werden.

Zu Artikel X (Personennahverkehr)

Zu Nummer 1

Solange der regelmafiig verkehrende o6ffentliche Personennahverkehr nicht so
gestaltet ist, dal3 er fur alle Behinderten nutzbar ist, sind Fahrdienste notwendig,
um die Mobilitat auch dieses Personenkreises zu gewahrleisten. Deren Organi-
sation wird den Tragern des o6ffentlichen Personennahverkehrs aufgegeben. Fur
die Durchfuihrung der Beférderung werden sicherlich flexible Lésungen nach den
jeweiligen ortlichen Verhaltnissen gesucht werden missen, die auch den Einsatz
von Taxen oder Spezialtransportfahrzeugen von Subunternehmern umfassen

konnen.

Zu Nummer 2

Fur die rechtzeitige Bertcksichtigung der Belange Behinderter ist es notwendig,

die frihzeitige Beteiligung der oder des Behindertenbeauftragten sicherzustellen.
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Zu Artikel XI (StraRengesetz)

Behinderte, die in ihrer Mobilitédt oder Sehfahigkeit beeintrachtigt sind, sind fir
die Nutzung der Stral3en darauf angewiesen, dal3 Vorkehrungen getroffen wer-
den, die es ihnen ermdéglichen, leicht und sicher am Stral3enverkehr teilzuneh-
men. Dazu gehdren unter anderem akustische Orientierungshilfen oder abge-

senkte Gehwegkanten.

Zu Artikel XII (Gesetz tber Hilfen und Schutzmallnahmen

fur psychisch Kranke)

Zu Nummer 1

Aufgrund der psychischen Beeintrachtigung sind solcher Art behinderte Men-
schen haufig nicht in der Lage, in entscheidenden Situationen adaquat zu rea-
gieren und ihre Vorstellungen zu &ufRern. In solchen Situationen, zu denen auch
eine Untersuchung gehdrt, bei der die Frage der Notwendigkeit einer Unterbrin-
gung geklart werden soll, erscheint es aus dem Gesichtspunkt der Selbstbe-
stimmung und Interessenwahrung angebracht, den Anspruch auf die Hinzuzie-

hung einer Vertrauensperson zu begrinden.

Zu Nummer 2

Im Rahmen der zwangsweisen Unterbringung und Behandlung soll dem Betrof-
fenen nicht mehr Zwang begegnen als unerlaRlich. Aus diesem Grunde ist es
geboten, fur den Fall, daf3 verschiedene Moglichkeiten der Heilbehandlung be-

stehen, dem Wunsch der Betroffenen zu entsprechen.
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Zu Nummer 3

Die Einrichtungen, in denen eine zwangsweise Unterbringung erfolgt, sind haufig
keine Heime im Sinne des Heimgesetzes. Die dort getroffenen Regelungen be-
zuglich eines Heimbeirates finden dann keine Anwendung. Die Interessenlage
der langerfristig untergebrachten Personen ist aber &hnlich wie in Heimen, wes-
halb es naheliegt, eine derartige Einrichtung auch in diesem Bereich vorzusehen.
Auf diese Weise haben die betroffenen Behinderten die Mdglichkeit, auf die Ab-
laufe und Einrichtungen einzuwirken und so aus der Rolle eines Objektes der
Behandlung herauszukommen. Schlief3lich dient eine solche Patientenvertretung

auch dem kollektiven Schutz der Rechte der einzelnen Behinderten.

Artikel XIII (Erwachsenenbildung)

Zu Nummer 1

Gerade fur Behinderte mit einer haufig dem ublichen Ablauf nicht entsprechen-
den Bildungsbiographie, bietet die Erwachsenenbildung eine wichtige Mdglich-
keit, Bildungschancen, die in der ublichen Schulzeit nicht wahrgenommen wer-
den konnten, nachzuholen. Von daher ist es besonders wichtig, daf3 fir diesen

Adressatenkreis spezifische Angebote geplant werden.

Zu Nummer 2

Um eine Ausgrenzung Behinderter zu vermeiden, mul3 zu den Férderungsvor-

aussetzungen hinzukommen, daf3 die Angebote auch Behinderten offenstehen.
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Zu Artikel XIV (Bildungsurlaub)

Zur Forderung der sozialen Integration wird es als sinnvoll angesehen, Bildungs-
angebote, die diese Zielsetzung verfolgen, ausdriicklich von den Einschrankun-

gen des Absatzes 2 Nummern 4 bis 6 auszunehmen.

Zu Artikel XV (Ruckkehr zum Verordnungsrang)

Durch Artikel VIII ist die bisherige Regelung der Verordnung nunmehr durch Ge-
setz gedndert worden. Damit in diesem Zusammenhang auch im Verordnungs-
wege wieder Anderungen vorgenommen werden kénnen, bedarf es der entspre-

chenden Erméchtigung.



Herausgegeben vom
Behindertenbeauftragten

des Landes Niedersachsen
Postfach 141, 30001 Hannover
September 1999

Schriftenreihe Band 26

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



	Gliederung
	Teil I: Entwurf des Gesetzes
	Teil II: Begründung

	Änderung der Niedersächsischen Verfassung
	Anspruch auf Gleichstellung und Verbesserung der Lebenssituation
	Änderung des Kindertagesstättengesetzes
	Änderung des Schulgesetzes
	Änderung des Hochschulgesetzes
	Änderung des Graduiertenförderungs-Gesetzes
	Änderung der Bauordnung
	Änderung der Durchführungsverordnung zur Bauordnung
	
	
	Artikel IX



	Änderung Denkmalschutzgesetz
	Änderung Personennahverkehrsgesetz
	Änderung des Straßengesetzes
	Änderung des Gesetzes für psychisch Kranke
	Änderung des Gesetzes zur Erwachsenenbildung
	Änderung des Gesetzes über den Bildungsurlaub
	Rückkehr zum Verordnungsrang
	
	Begründung
	
	
	A. Allgemeiner Teil

	B. Besonderer Teil
	
	Zu § 1 (Anspruch auf Gleichstellung und Verbesserung der Lebens-







